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Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr, Notarzt, 
Rettungsdienst 112
Krankentransport 192 22
Polizeiposten Kenzingen 92 91-0
Polizeidirektion Emmendingen 07641/58 20
Städtischer Notdienst 0176/21 87 98 84
Technisches Hilfswerk 07641/21 81
Giftnotrufzentrale 0761/1 92 40
Rechtsanwalt-Notdienst 0172/7 45 19 40
Netze BW GmbH
Störungshotline Strom  0800/3 62 94 77
Straßenbeleuchtung
Störungsdienst www.stoerung24.de
- 07644/90 00

Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschafts-
dienst im Landkreis Emmendingen
Rettungsdienst:  112
Allgemeiner Notfalldienst:  116117
Kinderärztlicher Notfalldienst:  0180 6076111
Augenärztlicher Notfalldienst:  0180 6075311
Freiburg 
(Erw.) Universitätsklinikum Freiburg, Hugstetterstr. 55, 
 79106 Freiburg, Mo, Di, Do 20 - 24 Uhr,
 Mi, Fr 16 - 24 Uhr, Sa, So, FT 08 - 24 Uhr
(Kinder) St. Josefskrankenhaus, Sautierstraße 1,
 79104 Freiburg im Breisgau
 Mo - Do 19-22.30 Uhr, Fr 16-22.30 Uhr, 
 Sa, So und an FT 08-22.30 Uhr
 Ab 22.30 Uhr bis 8.00 Uhr am Folgetag erfolgt die 
 Notfallbehandlung durch das Zentrum für Kinder- 
 und Jugendmedizin des Universitätsklinkums,  
 Mathildenstraße 1 (Anfahrt über Heiliggeiststraße 1) 
 in 79106 Freiburg.
(Augen) Universitätsaugenklinik Freiburg, Kilianstr. 5, 
 79106 Freiburg, Mo, Di, Do, 19 - 22 Uhr,
 Mi 13 - 22 Uhr, Fr 16 - 22 Uhr, 
 Sa, So und FT 8-22 Uhr
Kreiskrankenhaus Emmendingen, Gartenstr. 44,
Notfallpraxis
Mo., Di., Do. 19 - 22 Uhr, Mi., Fr. 16 - 22 Uhr
Sa., So. und Feiertag 8 - 22 Uhr
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und 
Feiertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten:  
Kostenfreie Rufnummer 116117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinder-
ärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter 0711 – 96589700 
oder docdirekt.de

Zahnarzt Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 
von Sa 8.00 - Mo 8.00 Uhr, Tel. 0180 3 222 555 - 70 

Apothekendienst
Fr., 15.03.2019: Stadt-Apotheke Herbolzheim 
Sa. 16.03.2019: Üsenberg-Apotheke Kenzingen 
So., 17.03.2019: St. Katharina-Apotheke Endingen 
Mo. 18.03.2019: Brunnen-Apotheke Herbolzheim 
Di., 19.03.2019: St. Katharina-Apotheke Endingen 
Mi., 20.03.2019: Stadt Apotheke Kenzingen 
Do., 21.03.2019: Bienenberg-Apotheke Malterdingen

Apothekennotdienst im Internet: www.aponet.de 

Der Apotheken-Notdienstfinder 
22 8 33* von jedem Handy ohne Vorwahl 

Handy: 22 8 33* 
Festnetz: 0800 00 22 8 33** 

SMS: “apo“ an 22 8 33* 
*max. 69 ct/Min/SMS 

** kostenlos

Tierärztlicher Dienst
Falls der zuständige Tierarzt nicht erreichbar 
ist, versieht den tierärztlichen Notdienst für 
Groß- und Kleintiere an diesem Wochenende: 
Samstag/Sonntag, 16./17.03.2019 
Dr. Ciugudean, Oberhausen - Kleintiere 
Tel. 07643/9378970
Dr. Hesse, Forchheim - Großtiere
Tel. 07642/2324
Der Notfalldienst für Großtiere wird am Sonn-
tag in der Zeit von 10 – 18 Uhr versehen. 

Wichtige Anschlüsse
Stadtverwaltung Kenzingen
Rathaus Zentrale Tel. 900-0, Fax 900-160
Bürgermeister Guderjan   Tel. 900-100
E-Mail-Adresse: post@kenzingen.de 
www.kenzingen.de

Ökumenische Sozialstation St. Franziskus
Unterer Breisgau e.V. 
Häusliche Krankenpflege und Dorfhelferinnen 
Maria-Sand-Strasse 10, 79336 Herbolzheim 
07643-933698-0 
Sprechzeiten von Montag bis Freitag 
08:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
24 Stunden Rufbereitschaft bei Notfällen.

Herbstzeit gemeinnützige GmbH
Betreutes Wohnen für alte Menschen in Familien
Sprechzeiten nach Vereinbarung:
Tel. 07641/9671590
www.herbstzeit-bwf.de

Pflege auf unsere Weise
Individuelle häusliche Betreuung und Pflege, 
Meinrad Weber, Hürnheimweg 2, Tel.: 9290351 
pflege@auf-unsere-weise.de

Bürgerstiftung Kenzinger Hilfsfonds
Rathaus Kenzingen Nebengebäude
Sprechzeiten: jeden Mittwoch 9 - 11 Uhr
Tel. 07644/900-208
Spendenkonto IBAN DE 87 680 501 01 00 2222 777 5
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
Ansprechpartner:
Mariane Tießler, Kenzingen, Tel. 7315
BM Matthias Guderjan, Kenzingen, Tel. 900 100
Inge Göbes, Kenzingen, Tel. 6606
Gisela Kuwert, Kenzingen, Tel. 7742
Barbara Rieger, Bombach, Tel. 913371
Barbara Herr, Hecklingen, Tel. 6486
Ingrid Schätzle, Nordweil, Tel. 1215

Seniorenbeauftragter der Stadt Kenzingen
Hanns-Heinrich Schneider
Pfarrer i. R., Tel. 07644 9278889
E-Mail: hannsheinrich.schneider@gmail.com 
Kreisseniorenrat Emmendingen 
Homepage: www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Hospiz Hecklingen e.V.,  Kenzingen
Hauptstraße 46, Tel. 930198
Sprechzeiten: mittwochs 09.00 - 11.00 Uhr
•	 zusätzlich	 am	 ersten	 Mittwoch	 von	 16.30	 -	

18.30 Uhr
•	 Trauergruppe am letzten Mittwoch 
 im Monat um 18.00 Uhr
Info: www.hospiz-hecklingen.de

Fachstelle Sucht
Beratung Behandlung Prävention
Hebelstraße 27, Emmendingen
Tel. 07641/93 35 89-0, Fax 07641/93 35 89-99
Die Beratungsstelle ist wochentags von 8.00 bis 
12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr und mittwochs 
bis 18.00 Uhr erreichbar.

Weißer Ring (Hilfe für Opfer von Straftaten)
Tel. 07642/9076-825

TelefonSeelsorge Freiburg
0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222
gebührenfrei und rund um die Uhr erreichbar
www.netseelsorge.de

Amts- und Sprechtage
Öffnungszeiten Rathaus Kernstadt
Montag        08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag      07.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch      08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag  08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 19.00 Uhr
Freitag      08.30 - 12.00 Uhr

Erweitere Öffnungszeiten des 
Bürgerbüros (Eingang Hauptstraße)
Montag, Mittwoch, Freitag  08.30 - 16.00 Uhr
Dienstag  07.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag  08.30 - 19.00 Uhr
Samstag  10.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeiten Revierförster Kaesler, 
Rathaus Kenzingen, Zi. 16,   Tel. 900-121
donnerstags 17.00 - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten der Rathäuser in den Stadtteilen
Bombach Tel. 254
Dienstag 10.00 - 13.00 Uhr
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Hecklingen Tel. 269
Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 10.00 - 13.00 Uhr
Nordweil Tel. 1311
Montag 15.30 - 18.30 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechstunden der Ortsvorsteher 
in den Stadtteilen
Bombach
Dienstag 10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 - 17.00 Uhr
Hecklingen
Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr
Nordweil
Montag 16.30 - 18.30 Uhr
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr
Außerhalb der regulären Sprechzeiten nach vorheri-
ger telefonischer Terminabsprache.

Recyclinghof und Grünschnittplatz 
Kenzingen (bei der Kläranlage) 
Öffnungszeiten: 
Freitag  13.00 - 17.00 Uhr 
Samstag  09.00 - 14.00 Uhr

Landratsamt Emmendingen
Pflegestützpunkt  07641/451 3091
Seniorenbüro  07641/451 3092
Betreuungsbehörde  07641/451 3094
Persönliche Erreichbarkeit in Emmendingen:  
Markgrafenstraße 8

Landratsamt Emmendingen - 
Sozialer Dienst Jugendamt  
Frau Karcher 07641-4513194  
Frau Heiny 07641-4513184

Sprechzeiten Finanzamt Emmendingen
Montag, Dienstag, Mittwoch
07.30 - 15.30 Uhr durchgehend
Donnerstag 7.30-17.00 Uhr durchgehend 
Freitag, 7.30 - 12.00 Uhr 

Sozialverband VdK Ortsverb.  Kenzingen
Sprechstunden im Rathaus Kenzingen, 
Fraktionszimmer, Eingang Hauptstraße,
jeden ersten Donnerstag im Monat  18.00 bis 19.00 Uhr.

Integrationsmanager des  
Deutschen Roten Kreuzes  
Kirchplatz 17, Tel. 900-209  
Sprechzeiten:  
Montag, Dienstag, Donnerstag 14.00 – 16.00 Uhr,  
Freitag 10.00 – 12.00 Uhr und nach Vereinbarung  
Donnerstag mit Übersetzer arabisch
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28. Kenzinger Frühling  
- ein Besuchermagnet 

Am Sonntag strahlte nachmittags die Sonne, der starke Wind stellte 
Aussteller und Besucher aber vor große Herausforderungen. 
Dennoch waren die Hobbykünstler und Kunsthandwerker mit 
der sehr gut besuchten Halle zufrieden gewesen. „So voll war es 
noch nie“, schwärmten einige Anbieter. Viele neue Angebote und 
Aussteller haben den Weg zum Kenzinger Frühlingsmarkt gefun-
den. Das Food Truck Festival hat den Kenzinger Frühling belebt. 
Food-Truck-Besitzer, Veranstalter und Besucher sind begeistert, wie 
sich die Food Truck Meile in den Kenzinger Frühling eingegliedert 
hat. Mit Live-Musik wurde für Stimmung gesorgt. In der Halle und 
geschützt vor Nässe und Wind gab es leckere Suppen, Chili con Car-
ne, Kaffee und Kuchen von der Schützengesellschaft Üsenberg. 
Am Sonntag lud die Handels- und Gewerbevereinigung zum ver-
kaufsoffenen Sonntag – die Stadtmitte wurde zum Treffpunkt der 
Region. An verschiedenen Stellen in der Innenstadt konnten die Be-
sucher sich anlässlich des 50. Geburtstags der Kleinen Raupe Nim-
mersatt mit verschiedenen Motiven fotografieren lassen. Die Gut-
scheine für eine Frühlingspflanze bei der Gärtnerei Engler wurden 
fleißig eingelöst, um das winterliche Zuhause mit Farbe zu füllen. 
Zudem fand am Sonntag der 6. Kenzinger Energietag rund um das 
Rathaus mit Ausstellern und Vorträgen zu den Themen Bauen, Ener-
gie und Nachhaltigkeit statt. 
Die Stadt bedankt sich bei der Schützengesellschaft Üsenberg für 
ihre Bewirtung und allen Mitwirkenden sowie den zahlreichen Besu-
chern und freut sich auf den Kenzinger Frühling 2020. 
 

6. Kenzinger Energietag:  
Energieeffizienz ist Klimaschutz

Bürgermeister Matthias Guderjan eröffnete am Sonntag, den 10. 
März 2019 um 12.00 Uhr bereits zum sechsten Male den alle zwei 
Jahre stattfindenden Kenzinger Energietag. Anfangs noch bewölkt 
setzte sich am Nachmittag die Sonne durch und die zahlreichen 
Besucher konnten sich bei windigem aber schönem Wetter an den 
Informationsständen von Energieversorgern, örtlichem Handwerk 
und Architekten zu den Themenbereichen Energieeffizienz, Energie 
sparen, energetische Sanierungen und Nachhaltigkeit umfangreich 
beraten lassen. 
Fachkundige Referenten hielten Vorträge über Stromspeicher in 
Wohngebäuden, Badsanierungen im Zusammenhang mit energeti-
scher Sanierung und gaben Tipps zu Einsparungen und Zuschüssen 
bei Heizungsmodernisierungen. 
Mittlerweile ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der 
Stadt Kenzingen findet der Kenzinger Energietag alle zwei Jahre zu-
sammen mit dem Frühlingsmarkt vor dem Rathaus statt. 
Die Resonanz seitens der Besucher und der Aussteller war ausge-
sprochen gut.
 

Neuer Mitarbeiter im Fachbereich 3: Kläranlage 

Zum 01. März 2019 hat Herr Robin Schill seinen Dienst als Mitarbeiter 
für die Kläranlage bei der Stadt Kenzingen aufgenommen. 
 
Bürgermeister Matthias Guderjan und Fachbereichsleiter Wolfram 
Müller begrüßten Herrn Schill herzlich. Die Stadt Kenzingen wünscht 
ihm viel Freude und Erfolg an seinem neuen Arbeitsplatz.
 

Impressum:
Herausgeber: Stadt Kenzingen
Verantwortlich für die amtlichen und für die Mitteilungen der Verwal-
tung und für die Amts- und Sprechtage städt. Einrichtungen:
Matthias Guderjan, Bürgermeister,Tel. 07644/900-100.
Verantwortlich für alle übrigen Bekannt machungen sind ausschließ-
lich die Auftraggeber.
- Redaktionelle Änderungen aus technischen Gründen jedoch 
vorbehalten
Verantwortlich für den Anzeigenteil/ Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel.07771/9317-11, Fax 07771/9317-40,
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de 
Homepage:www.primo-stockach.de
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Regeln: Gespräch mit Jugendlichen im JuZe 
Im Nachgang an den tätlichen Angriff auf zwei städtische Mitarbeiter 
durch zwei aus Herbolzheim stammende syrische Jugendliche fand 
am 27. Februar 2019 ein Gespräch mit Jugendlichen im Jugendraum 
der Stadt Kenzingen - kurz ‚JuZe‘ - statt. Mit dabei waren Bürgermeis-
ter Matthias Guderjan, Jugendpfleger Christoph Meybrunn, ein eh-
renamtlicher Dolmetscher sowie rund 15 interesseierte Jugendliche. 
Nach einer kurzen Vorstellungrunde und einer Begrüßung durch 
den Jugendpfleger vermittelte Bürgermeister Guderjan den Jugend-
lichen, es gehe heute nicht um Schuldzuweisungen oder polizeiliche 
Ermittlungen. Die Stadt biete mit und rund um den Jugendraum ein 
vielfältiges Angebot, sei es der Proben- , der PlayStation-Raum, die 
Tischkicker, der Billardtisch oder der neu gestaltete Schulhof. Diese 
Angebote stünden allen jenen offen, die sich an die Regeln hielten. 
Gewalt indes habe weder im Jugendraum, auf dem Schulhof noch 
sonst irgendwo etwas verloren. Positiv formuliert sei jeder willkom-
men, der sich an die Regeln halte. Die Stadt wolle ihr vielfältiges An-
gebot beibehalten und bekenne sich aus eigener Überzeugung zu 
ihrer aktiven Jugendarbeit. Hierfür bedürfe es aber die Mithilfe aller 
Jugendlichen. Im Anschluss fand ein reger und interessanter Aus-
tausch über die Geschehnisse und deren Folgen statt. 

Amtliche Bekanntmachungen
 
 
TAGESORDNUNG 

für die dritte öffentliche Sitzung 2019 des 
Technischen Ausschusses der Stadt Kenzin-
gen am Donnerstag, 21. März 2019, 19.00 
Uhr im Sitzungssaal I des Rathauses.  
Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. 
 
TOP 01 Bekanntgabe von Beschlüssen 

aus nicht öffentlicher Sitzung 
 -keine- 

TOP 02 Städtische Maßnahmen 
02.01 Umgestaltung der Hauptstraße 
 Vorstellung der Bauabschnitte 

und zeitlicher Ablauf 

TOP 03 Anträge zu Bauvorhaben 
03.01 Bauantrag im vereinfachten Ver-

fahren
 Bauvorhaben: Neubau eines Einfa-

milienwohnhauses mit Garage 
 Bauort: Kenzingen, Herbolzhei-

mer Pfad 26, Flst.Nr. 10288 
03.02 Antrag auf Befreiung von den 

Festsetzungen des Bebauungspla-
nes Rotenberg-Tich 

 Bauvorhaben: Errichtung einer 
Stützmauer 

 Bauort: Kenzingen, Meisenweg 14 
 Flst.Nr. 9605 
03.03 Antrag auf Befreiung von den 

Festsetzungen des Bebauungspla-
nes Schnellbruck 

 Bauvorhaben: Anlegen von drei 
Stellplätzen 

 Bauort: Kenzingen, Kaiserstraße 5 
 Flst.Nr. 678/1  
03.04 Bauantrag 
 Bauvorhaben: Neubau einer Spe-

ditionsanlage mit Bürogebäude, 
Umschlaghalle, Logistikhalle, 
Doppelgarage und Technikzentra-

le mit Sprinklertank 
 Bauort: Kenzingen, Breitenfeld-

straße 55, Flst.Nr. 5361 
03.05 Bauantrag 
 Bauvorhaben: Neubau eines Einfa-

milienwohnhauses mit Garage 
 Bauort: Kenzingen, Im Kohler 15 
 Flst.Nr. 8955/1 
03.06 Bauantrag
 Bauvorhaben: Neubau eines Einfa-

milienwohnhauses mit Garage 
 Bauort: Kenzingen, Im Kohler 15 a 
 Flst.Nr. 8955 
03.07 Bauantrag 
 Bauvorhaben: Anbau einer Au-

ßentreppe an bestehendes Wohn-
haus 

 Bauort: Kenzingen, Ortsteil Heck-
lingen, Talackerstraße 8 

 Flst.Nr. 2857 
03.08 Bauantrag
 Bauvorhaben: Neubau eines Einfa-

milienwohnhauses mit integrier-
ter Garage 

 Bauort: Kenzingen, Ortsteil Nord-
weil, Leinfeldstraße 11

 Flst.Nr. 3580 

TOP 04 Mitteilungen der Verwaltung 

TOP 05 Anfragen an die Verwaltung 

TOP 06 Einwohnerfragestunde 
 
Kenzingen, 15. März 2019 
 
Matthias Guderjan 
Bürgermeister 
 
 

Öffentliche Sitzung des  
Ortschaftsrates Hecklingen 
Am Montag, 18. März 2019 findet um 
20:00 Uhr im Rathaus Hecklingen die 1. öf-
fentliche Sitzung des Ortschaftsrates Heck-
lingen statt. Die Bevölkerung ist herzlich 
eingeladen. 
 
Tagesordnung Sitzung: 
TOP 1 
Begrüßung 
 
TOP 2 
Bauantrag: Anbau einer Außentreppe an be-
stehendes Wohnhaus, Talackerstraße 8 
     
TOP 3 
Straßenbegleitbäume Dorfstraße/Auswahl 
der Baumart 

TOP 4 
Mitteilungen der Verwaltung 
 
TOP 5 
Anfragen des Ortschaftsrates an die Verwal-
tung 
 
TOP 6 
Bürgerfragestunde 

gez. Hubert Herr, Ortsvorsteher 
 
 

 
TAGESORDNUNG 
 
für die dritte öffentliche Sitzung 2019 des Technischen Ausschusses der Stadt Kenzingen  
am Donnerstag, 21. März 2019, 19.00 Uhr im Sitzungssaal I des Rathauses. 
 
Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. 
 
 
 
TOP 01 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlicher Sitzung 

 -keine- 
  
 
TOP 02 Städtische Maßnahmen 
  
02.01 Umgestaltung der Hauptstraße 
 Vorstellung der Bauabschnitte und zeitlicher Ablauf 
 
   
TOP 03 Anträge zu Bauvorhaben 
   
03.01 Bauantrag im vereinfachten Verfahren 

 Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage 
 Bauort: Kenzingen, Herbolzheimer Pfad 26 
   Flst.Nr. 10288 

 
03.02 Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

 Rotenberg-Tich 
 Bauvorhaben: Errichtung einer Stützmauer 
 Bauort: Kenzingen, Meisenweg 14 
   Flst.Nr. 9605 

 
03.03 Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

 Schnellbruck 
 Bauvorhaben: Anlegen von drei Stellplätzen 
 Bauort: Kenzingen, Kaiserstraße 5 
   Flst.Nr. 678/1 

 
03.04 Bauantrag 

 Bauvorhaben: Neubau einer Speditionsanlage mit Bürogebäude,    
   Umschlaghalle, Logistikhalle, Doppelgarage und    
   Technikzentrale mit Sprinklertank 
 Bauort: Kenzingen, Breitenfeldstraße 55 
   Flst.Nr. 5361 

 
03.05 Bauantrag 

 Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage 
 Bauort: Kenzingen, Im Kohler 15 
   Flst.Nr. 8955/1 

 
 
 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den 
Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Öffentliche Sitzung des  
Ortschaftsrates Nordweil 
Am Montag, 18. März 2019 findet um 
20:00 Uhr im Rathaus Nordweil eine öffent-
liche Sitzung des Ortschaftsrates Nordweil 
statt. Die Bevölkerung ist herzlich eingela-
den. 
 
Tagesordnung Sitzung: 
TOP 1 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöf-
fentlicher Sitzung 
 
TOP 2 
Bauantrag: Neubau eines Einfamilienwohn-
hauses mit integrierter Garage in Kenzingen, 
OT Nordweil, Leinfeldstraße 11, Flst.Nr.3580 
 
TOP 3 
Mitteilungen der Verwaltung 
 
TOP 4 
Anfragen des Ortschaftsrates an die Verwal-
tung 
 
TOP 5 
Bürgerfragestunde 
 
gez. Franz Pfeffer, Ortsvorsteher 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
Inkrafttreten der Ergänzungssatzung 
über den Einbezug von Außenbereichs-
flächen in den im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil gemäß § 34 (4) Nr. 3 BauGB
für den Bereich „Am Hasenberg“ im Orts-
teil Bombach im Vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB 
Die Gemeindevertretung der Stadt Kenzin-
gen hat am 21.02.2019 in öffentlicher Sit-
zung die im vereinfachten Verfahren nach 
§ 13 BauGB aufgestellte Ergänzungssatzung 
für den Bereich „Am Hasenberg“ nach § 10 
(1) BauGB als Satzung beschlossen. 

Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans, und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. 
§ 4 Abs. 4 GemO BW Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO BW oder auf Grund der 
GemO BW zu Stande gekommen sind, ein 
Jahr nach der Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zu Stande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§ 43 wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat oder wenn vor Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist die Rechts-
aufsichtsbehörde den Beschluss be-
anstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

 
Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 
2 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 
GemO BW jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. 
 
 
Stadt Kenzingen, den 15.03.2019 
 
Matthias Guderjan 
Bürgermeister 
 

 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich 
aus folgendem Kartenausschnitt: 
 
 
Die Ergänzungssatzung „Am Hasenberg“ 
tritt mit dieser Bekanntmachung gem.  
§ 10 (3) BauGB in Kraft. 
 
Die Ergänzungssatzung kann einschließlich 
ihrer Begründung im Rathaus der Stadt Ken-
zingen, Hauptstraße 15, 79341 Kenzingen, 
Zimmer 205, während der üblichen Dienst-
stunden eingesehen werden. Jedermann 
kann die Ergänzungssatzung und ihre Be-
gründung einsehen und Auskunft über ih-
ren Inhalt verlangen. 
Die Aufstellung der Ergänzungssatzung „Am 
Hasenberg“ erfolgte gem. § 34 (6) BauGB im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 (4) BauGB. Gem. § 13 (3) BauGB 
wurde von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB, von der Angabe nach § 3 (2) Satz 
2, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind sowie von der zu-
sammenfassenden Erklärung nach § 10 (4) 
BauGB abgesehen. 
 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungs ansprüche, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen 
zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB 
über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen. 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeacht-
lich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 

BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 
 

 

PRIMO-WERBUNG

Gehen Sie auf Mäusejagd
Wir sind der ideale Partner für Ihren Kundenfang – 
günstig, aber mit höchster Qualität.

Wir stehen Ihnen gerne 
zur Verfügung:

  Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11 
  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 
  anzeigen@primo-stockach.de

Unsere Preislisten und aktuelle 
Angebote finden Sie auch unter: 
www.primo-stockach.de
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V E R O R D N U N G  
des Landratsamtes Ortenaukreis 

zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der ´Wassergewinnungsanlagen des Wasserversorgungsverbandes (WVV)  
Südliche Ortenau im  Distrikt Feinschießen / Gewann Steinbrunnen   

auf Gemarkung Rust   

Wasserschutzgebiet-Nr. 354   

vom 8. März 2019   

Aufgrund von § 95 Abs. 1 Satz 1 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) vom 3. Dezember 2013 (GBl. S. 389), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 28. November 2018 (GBl. S. 439) in Verbindung mit den §§ 51 Abs. 1 und 52 Abs. 1 des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254; Inkrafttreten am 11. Juni 2019) und § 45 Abs. 1 
WG wird verordnet: 

    § 1   
Räumlicher Geltungsbereich   

(1)  Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung wird zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen 
des WVV Südliche Ortenau im Distrikt Feinschießen/Gewann Steinbrunnen ein Wasserschutzgebiet festgesetzt.   

(2)  Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in die Weiteren Schutzzonen (Zone III B und Zone III A), in die Engere Schutzzone (Zone II) und in 
den Fassungsbereich (Zone I).   

(3)  Das Wasserschutzgebiet umfasst eine Fläche von 766,2 ha.   

(4)  Das Wasserschutzgebiet erstreckt sich wie folgt auf folgende Gemarkungen:   

Die Zone III B   
(371,4 ha)

Gemarkung Rheinhausen (Kreis Emmendingen):
Gewann: Elzwässerung 42-51, 19-28, Bruggenwinkel, Mühlehof, Pfadacker, Muggensturm,  

Kieslächlematten, Metzgermatten, Rüttele Niederhausen Oberhausen
103,9 ha

63,5 ha
Gemarkung Herbolzheim (Kreis Emmendingen):  
Gewann: Untere Immele, Grundelwald, Hinter dem Wald Mittel Immele, Steinmatten,  

Meiersmatten, Birkenwald, Fischau
150,8 ha

Gemarkung Kenzingen (Kreis Emmendingen):  
Gewann Kaisersgrien, Storchersgrien 53,2 ha

Die Zone III A 
(334,6 ha)

Gemarkung Rheinhausen (Kreis Emmendingen):
Gewann Obere Mattenländer, Krempenmatte, Elzwässerung Gewann 81-97 (Niederhausen) 

Untere Turenau, Niederfeld, Unter Schmidtsgrien, Schmidtsgrien
76,2 ha

Gemarkung Rust (Ortenaukreis):  
Gewann Feinschießen, Steinbrunnen, Viermatten, Obere Mattenländer, Münzreute, Krempenmatte, 

Obere Münzreute, Beldenwinkel, Kopf, Kopfmatten, Heuweg, Oberfeld, Mühlenfeld
236,4 ha

Gemarkung Ringsheim (Ortenaukreis):
Holzackern 22,0 ha

Die Zone II  
(59,9 ha)

Gemarkung Rust (Ortenaukreis):  
Gewann: Feinschießen, Münzreute, Steinbrunnen, Vier Matten 59,9 ha

Die Zone I 
(0,3 ha)

Gemarkung Rust (Ortenaukreis):  
Gewann: Feinschießen, Steinbrunnen 0,3 ha

Summe 766,2 ha

Die genauen Grenzen des Wasserschutzgebiets und seiner Schutzzonen ergeben sich aus der Übersichtskarte im Maßstab 1:25.000, in 
der die Zone III B dunkelgrün, die Zone III A hellgrün, die Zone II gelb und die Zone I rot angelegt sind, und den Flurkarten im Maßstab 
1:3.000, in denen die Zonenabgrenzungen in gleicher Weise farblich dargestellt sind.   

(5)  Die Schutzgebietskarten sind Bestandteil dieser Verordnung. Die Verordnung mit Schutzgebietskarten ist beim Landratsamt Ortenau- 
kreis, Untere Wasserbehörde, Badstraße 20 in Offenburg beginnend am 15. März 2019 zur kostenlosen Einsicht durch jedermann wäh-
rend der Sprechzeiten niedergelegt.     

§ 2   
Schutzbestimmungen der Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung   

(1)  Im Wasserschutzgebiet gelten die Bestimmungen der Verordnung des Umwelt ministeriums über Schutzbestimmungen und die Gewäh-
rung von Ausgleichs leistungen in Wasser- und Quellenschutzgebieten (Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung - SchALVO) vom 20. 
Februar 2001 (GBI. S. 145, ber. S. 414) in der jeweils geltenden Fassung.   

(2) Inhaltsgleiche oder weitergehende Anordnungen dieser Verordnung bleiben unberührt. 
    

§ 3   
Schutz des Fassungsbereiches (Zone I)   

(1)  Die Zone I darf nur von den Eigentümern und den Nutzungsberechtigten der Grundstücke, von den Bediensteten des WVV Südliche 
Ortenau, des Landratsamtes Ortenaukreis sowie von denjenigen Personen, denen ein Betretungsrecht aufgrund sonstiger gesetzlicher 
Bestimmungen zusteht, betreten werden. Von Dritten darf die Zone I nur mit Zustimmung des WVV Südliche Ortenau betreten werden. 

(2)  In der Zone I sind neben den nach der Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung (SchALVO) gestatteten Maßnahmen nur Maßnahmen 
zulässig, welche der Wasser gewinnung oder Wasserversorgung dienen. 
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§ 4   
Schutz der Engeren und weiteren Schutzzonen 

(Zonen II, III A und III B)   
Für die Engere Schutzzone und die Weiteren Schutzzonen (Zone II, III A und III B) gelten die in den §§ 5 bis 8 genannten Regelungen. 
  

§ 5   
Landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gartenbauliche Nutzung   

Neben den Schutzbestimmungen nach § 2 gelten folgende Regelungen:   

Nr. Sachverhalt Schutzbestimmung
Engere 

 Schutzzone
 II

Weitere Schutzzone

III A III B

1. Landwirtschaftliche, gartenbauliche und forstwirtschaftliche Nutzung

1.1 Anwendung von Düngemitteln, Pflanzenschutz-
mitteln und Biozid produkten in oder unmittelbar 
an oberirdischen Gewässern

Verboten 

1.2 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und  
Biozidprodukten mit Luftfahrzeugen Verboten 

1.3 Lagern von Pflanzenschutzmitteln und Biozidpro-
dukten Verboten Zulässig in geeigneten und dichten Einrichtungen mit 

ausreichendem Auffangraum. 
1.4 Zubereitung der Behandlungs flüssigkeiten (z. B. 

Pflanzenschutzmittel, Biozidprodukte) und Befül-
lung von Pflanzenschutzgeräten Verboten

Zulässig, wenn ein Abfluss in die Kanalisation oder ein 
Gewässer (Oberflächen- oder Grundwasser) bzw. eine 
Versickerung in konzentrierter Form nicht zu besorgen ist 
und das Befüllen unter ständiger Aufsicht erfolgt. 

1.5 Vorübergehendes Lagern von mineralischem Han-
delsdünger (inkl. Karbokalk), ausgenommen Kalk Verboten

Zulässig in geeigneten Einrichtungen, wenn eine nach-
teilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu 
besorgen ist. 

1.6 Vorübergehendes Lagern (Zwischenlagerung)  
von Festmist und Siliergut

verboten

Verboten.
Zulässig ist nur die Lage-
rung von Siliergut in allsei-
tig dichten mobilen Silagen 
(Rund- u. Quaderballen), 
sofern sie nicht auf unbe-
festigtem Boden geöffnet 
werden.

Zulässig, wenn eine nach-
teilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht 
zu besorgen ist.
Die Zwischenlagerung von 
Festmist auf unbefestigten 
Flächen an wechselnden 
Standorten ist nur in 
Ausnahmefällen und nur 
innerhalb von 6 Monaten 
für eine ordnungsgemäße 
Aufbringung auf angren-
zenden Flächen erlaubt

1.7 Errichten und Erweitern von Festmist- und Silage-
anlagen sowie von Anlagen zum Lagern und Ab-
füllen von Jauche, Gülle, Silagesickersaft, Gärreste

Verboten

Zulässig ist das Lagern 
in dichten Anlagen mit 
Leckageerkennung für 
austretende Flüssigkeiten, 
ausgenommen in Folien- 
erdbecken; ggf. anfallendes 
Silagesickerwasser oder 
anfallende Jauche sind vor-
schriftsmäßig zu sammeln.

Zulässig ist das Lagern 
in dichten Anlagen mit 
Leckageerkennung für 
austretende Flüssigkeiten; 
ggf. anfallendes Silage- 
sickerwasser oder anfallen-
de Jauche sind vorschrifts- 
mäßig zu sammeln.

1.8 Lagern von Festmist und Silage sowie von Jauche, 
Gülle, Silagesickersaft und Gärresten Verboten Zulässig in Anlagen gemäß Nr. 1.7.

1.9 Aufbringung von Festmist Zulässig nach 
Maßgabe der 

SchALVO.

 
 

1.10 Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern 
tierischer Herkunft, Silagesickersäften u. ä. Stoffen 
inkl. Gärresten

Verboten
  

1.11 Ausbringung von Klärschlamm und Fäkalschlamm Verboten 
1.12 Errichten und Erweitern von Kleingartenanlagen Verboten   
1.13 Ortsfeste Anlagen zur Versorgung und Haltung 

von Tieren Verboten  

1.14 Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung, temporä-
re Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Versor-
gung und Haltung von Tieren sowie Weidenutzung

Verboten, außer 
nach Maßgabe der 
SchALVO zulässig.

Zulässig nach Maßgabe der SchALVO, wenn eine nach-
teilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu 
besorgen ist. 

1.15 Wildfütterungen, Kirrung und Wildgehege Verboten  
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1.16 Kahlschlag (Kahlhieb) und Waldrodung Verboten sind Kahlschlag (Kahlhieb) und 
 Waldrodung von mehr als einem Hektar Fläche.

1.17 Umwandlung von Wald Verboten
1.18 Behandlung von Stammholz, sonstigem Holz oder 

Rindenabfällen mit Pflanzen-schutzmitteln oder 
Biozidprodukten

Verboten
Zulässig nach Maßgabe des Pflan zenschutzmittelrechts. 

1.19 Anlegen und Erweitern von Holznasslagerplätzen
Verboten

Zulässig für unbehandeltes Holz, wenn eine nachteilige 
Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu 
besorgen ist. 

1.20 Lagerung von Rindenmaterial oder Häckselgut in 
Form von Mieten oder Haufen mit einem Volumen 
von mehr als 5 m³

Verboten
Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist.
 

1.21 Anlegen oder Erweitern von Drainagen und  
Vorflutgräben

Verboten

Verboten. 
Ausgenommen sind der Bau und die Unterhaltung von 
Feld- u. Waldwegen. Ferner ausgenommen sind die 
Unterhaltung und Wiederherstellung des Wiesenwässe-
rungssystems und die Neuanlage von Gräben zu Natur-
schutzzwecken durch die Naturschutzverwaltung.

1.22 Beseitigung (Vergraben) von Tierkörpern oder 
Teilen davon Verboten Verboten, außer im Tierische Nebenprodukte-

Beseitigungsgesetz vorgesehen. 
1.23 Durchführen von Wiesenwässerungen Verboten
2. Wassergefährdende Stoffe, Abwasser, Abfall
2.1 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im 

Sinne von § 53 WG, außerhalb landwirtschaftlicher, 
forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Nutzungen

Verboten
Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist.
 

2.2 Errichten und Erweitern von Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne 
von § 62 WHG mit Ausnahme von Anlagen zur 
Entsorgung von Abfällen und Reststoffen

Verboten

Zulässig, sofern das Errichten oder Erweitern nach 
Maßgabe der Anlagenverordnung wassergefährdende 
Stoffe - VAwS - in der jeweils gültigen Fassung oder diese 
ersetzende Vorschriften erfolgt. 

2.3 Errichten und Erweitern von Anlagen zum Spei-
chern wassergefährdender Stoffe in unterirdischen 
Hohlräumen

Verboten 

2.4 Errichten und Erweitern von Rohr leitungsanlagen 
zum Befördern wasser gefährdender Stoffe im 
Sinne der Rohrfernleitungsverordnung einschl. 
Leitungen, die dem Bergrecht unterliegen

Verboten

Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist.

2.5 Errichten und Erweitern von Umspann stationen 
(Transformatorenstationen) Verboten Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasser-

beschaffenheit nicht zu besorgen ist.
2.6 Errichten und Erweitern von Umspannwerken

Verboten

Zulässig, wenn eine nach-
teilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht 
zu besorgen ist.

2.7 Umgang mit radioaktiven Stoffen im Sinne des 
Atomgesetzes und der Strahlenschutzverordnung 
(ausgenommen sind im Rahmen der Trinkwasse 
raufbereitung mit Radionukliden angereicherte 
Rückstände, z. B. Enteisenungsschlämme)

Verboten

Verboten.
Ausgenommen sind medizinische Anwendungen sowie 
für Mess-, Prüf- und Regeltechnik.

2.8 Verwendung von Schmierstoffen im Bereich 
Verlustschmierung (z. B. bei Motorsägen) und als 
Schalöle

Zulässig sind nur biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Öle.

2.9 Errichten, Erweitern und Betreiben von Abwasser-
behandlungsanlagen

Verboten

Verboten. Ausgenommen sind: 
-  das Erweitern von Sammelklär anlagen, wenn dies zu 

einer Ver besserung des Gewässerschutzes beiträgt,
-  das Errichten und Erweitern von Regenwasserbehand-

lungsanlagen, betrieblichen Vorbehandlungsanlagen 
und Anlagen zur Beseitigung von Niederschlagswasser,

-  das Errichten und Erweitern von Kleinkläranlagen, wenn 
diese in einer von der unteren Wasserbehörde geneh-
migten Abwasserbeseitigungskonzeption vorgesehen 
sind, bei erhöhten Anforderungen an Bauausführung 
und Dichtheit.

2.10 Errichten, Erweitern und Betreiben von Abwasser-
kanälen und Abwasserleitungen  Verboten

Zulässig bei Beachtung des ATV-DVWK Arbeitsblatts A 
142 „Abwasserkanäle und -leitungen in Wassergewin-
nungsgebieten“.
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2.11 Versickern und Versenken von Abwasser und Nie-
derschlagswasser

Verboten. Aus-
genommen ist 
das breitflächige 
Versickern des auf 
land- und forst-
wirtschaftlichen 
Wegen an-
fallenden 
Niederschlags-
wassers über 
bewachsene 
Bodenschichten.

Verboten. Ausgenommen sind:
•	 das Versickern von nicht schädlich verunreinigtem  

Niederschlagswasser über bewachsene Bodenschich-
ten oder gleichwertige Filterschichten, wenn eine nach-
teilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu 
besorgen ist,

•	 das Versickern des auf Verkehrsflächen anfallenden Nie-
derschlagswassers über bewachsene Bodenschichten 
oder gleichwertige Filterschichten nach Maßgabe der 
Technischen Regeln für die Ableitung und Behandlung 
von Straßenoberflächenwasser in der jeweils geltenden 
Fassung.

2.12 Ein- oder Aufbringen von Abfällen in oder auf Bö-
den sowie der Einbau von Abfällen oder Ersatzbau-
stoffen in (bodennahe) technische Bauwerke Verboten

Zulässig, wenn die gesetzlichen Vorgaben eingehalten 
werden und eine nachteilige Veränderung der Wasserbe-
schaffenheit nicht zu besorgen ist.
 

2.13 Verwertung von Bodenmaterial, soweit nicht von 
Nr. 2.12 erfasst

Verboten. Aus-
genommen ist 
die Wiederver-
wendung von 
unbelastetem 
Bodenmaterial am 
Herkunftsort.

Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist und die gesetz- 
lichen Vorgaben (insb. § 12 Abs. 8 BBodSchV) eingehalten 
werden.

2.14 Verwenden von teerhaltigem Straßenaufbruch im 
Straßenbau Verboten  

2.15 Verwenden von auswasch- oder auslaugbaren 
und wassergefährdenden Materialien, soweit nicht 
unter Nr. 2.13, Nr. 2.12 und Nr. 2.14 geregelt, insbe-
sondere beim Bau von Verkehrsanlagen und von 
Lärmschutzwällen sowie für Aufschüttungen

 Verboten

2.16 Errichten und Erweitern von Anlagen zum 
Umschlagen, zur Behandlung, zur Lagerung, zur 
Verwendung und Ablagerung (Entsorgung) von 
Abfällen (im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes) sowie von radioaktivem Material

Verboten. Ausge-
nommen Anlagen 
zur Kompostie-
rung in Haus- und 
Kleingärten.

Verboten. 
Zulässig sind, wenn eine 
nachteilige Veränderung 
der Wasserbeschaffen heit 
nicht zu besorgen ist:
-  Recyclinghöfe und Sortie-

ranlagen für Haus-, Sperr- 
und Gewerbemüll,Anlagen 
zur Behandlung von Grün-
gut und Bioabfällen,

-  Umschlagsanlagen für 
Hausmüll und hausmül-
lähnliche Produktions- 
rückstände,

-  Abfallzwischenlager und 
Abfallvorbehandlungs-
anlagen bei den in der 
Schutzzone ansässigen 
Betrieben,

-  Anlagen zur Vorortbe-
handlung v. kontaminier-
tem Erdaushub, Bauschutt 
und Straßenaufbruch auf 
befestigten und abge-
dichteten Plätzen mit 
Sickerwassererfassung im 
Rahmen der Sanirung von 
Altlasten oder schädlichen 
Bodenveränderungen,

-  Umschlags- und Behand-
lungsanlagen für ver-
wertbaren Bodenaushub, 
Bauschutt und Straßenauf-
bruch, auf entsprechend 
der gesetzlichen Regelun-
gen befestigten Flächen,

-  Deponien der Deponie-
klasse 0 gemäß Deponie-
verordnung in der jeweils 
geltenden Fassung.

Verboten.
Zulässig sind, wenn eine 
nachteilige Veränderung 
der Wasserbeschaffenheit 
nicht zu besorgen ist:
-  die in der Zone III A  

zulässigen Anlagen
-  Anlagen zur Behand-

lung oder Lagerung v. 
Autowracks, sonstigen 
Altautos und Schrott,

-  Deponien der Deponie-
klasse 0 gemäß Deponie-
verordnung in der jeweils 
geltenden Fassung.
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§ 7   
Bauliche Nutzungen 

Es gelten folgende Regelungen:  

Nr. Sachverhalt Schutzbestimmung
Engere 

 Schutzzone
 II

Weitere Schutzzone

III A III B

3. Bauliche Nutzungen

3.1 Ausweisung von Industriegebieten Verboten 
3.2 Ausweisung von Baugebieten ausgenommen  

Industriegebiete

Verboten 

Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist und wenn auf die 
Bestimmungen dieser Rechtsverordnung in den Fest-
setzungen des Bebauungsplans hingewiesen wird und 
soweit Belange der Grundwasserneubildung der geplan-
ten Bebauung nicht entgegenstehen.

3.3 Errichten und Erweitern von baulichen Anlagen 
gemäß Landesbauordnung soweit in dieser Ar-
beitshilfe nic hts Abweichendes geregelt ist

Verboten
Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist.

Nr. Sachverhalt Schutzbestimmung
Engere 

 Schutzzone II
Weitere Schutzzone

III A III B
3.4 Baustelleneinrichtungen, Baustofflager und Wohn-

unterkünfte für Baustellenbeschäftigte Verboten Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

3.5 Errichten und Erweitern von Kavernen, Tunnel- 
und Stollenbauten Verboten

3.6 Errichten von Industrieanlagen und Gewerbebe-
trieben, in denen in besonders großem Umfang 
mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen 
wird, oder die aufgrund ihrer Betriebsweise ein 
erhebliches Risiko für das Grundwasser darstellen

Verboten

3.7 Neu-, Um- und Ausbau von Straßen, Parkplätzen 
und sonstigen Verkehrsflächen mit Ausnahme von 
Rad-, Feld- und Waldwegen

Verboten
Zulässig, wenn die erforderlichen Schutzvorkehrungen 
gegen eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaf-
fenheit getroffen werden.

3.8 Neu-, Um- und Ausbau von Rad-, Feld- und Waldwegen Verboten
3.9 Baustelleneinrichtungen, Baustofflager und Wohn-

unterkünfte für Baustellenbeschäftigte Verboten Verboten Verboten ist das Errichten und Erweitern von 
Rangier- und Güterbahnhöfen. 

3.10 Errichten und wesentliches Erweitern von Sport- 
und Freizeitanlagen Verboten

Zulässig, wenn aufgrund der Anlagenart oder der Schutz-
vorkehrungen und -maßnahmen eine nachteilige Verän-
derung der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist

3.11 Errichten und Erweitern von Motorsportanlagen Verboten Verboten
3.12 Errichten und Erweitern von Fischteichen Verboten  
3.13 Errichten und Erweitern von Friedhöfen Verboten Verboten
3.14 Errichten und Erweitern von Verkehrs- und  

Sportflugplätzen mit Motorflug betrieb Verboten

3.15 Errichtung und Erweiterung von Biogasanlagen

Verboten

Zulässig, wenn die Anforderungen an den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen eingehalten werden und 
eine nachteilige Veränderung der Wasser beschaffenheit 
nicht zu besorgen ist.

3.16 Errichten von Windkraftanlagen Verboten Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist.

3.17 Errichten von Freiflächenphotovoltaikanlagen Verboten Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist.

3.18 Errichten und Betrieb von Anlagen zur Lagerung 
von radioaktiven Abfällen Verboten 

    
§ 8   

Sonstige Nutzungen 
Es gelten folgende Regelungen: 

Nr. Sachverhalt Schutzbestimmung
Engere 

 Schutzzone
 II

Weitere Schutzzone

III A III B
4. Sonstige Nutzungen
4.1 Maßnahmen, die eine wesentliche Verminderung 

der Grundwasserneubildung oder des nutzbaren 
Grundwasserdargebots zur Folge haben

Verboten
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4.2 Maßnahmen zur Erschließung von Grundwasser Verboten, soweit im Folgenden nichts anderes geregelt ist. 
4.3 Gewinnen von Rohstoffen und sonstige Abgrabun-

gen, Einschnitte und Erdaufschlüsse sowie deren 
Erweiterung mit Ausnahme von Erdaufschlüssen zur 
Altlastenerkundung und -sanierung (bzw. von schäd-
lichen Bodenveränderungen) sowie von Bohrungen

Verboten

Verboten sind das Gewinnen von Rohstoffen und sonstige 
Abgrabungen, Einschnitte und Erdaufschlüsse sowie 
deren Erweiterung, wenn dadurch das Grundwasser 
freigelegt wird oder keine ausreichende Grundwasser-
überdeckung erhalten bleibt. 

4.4 Gewässerausbau und -neubau sowie das Anlegen 
von Hochwasserretentionsflächen Verboten Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasser-

beschaffenheit nicht zu besorgen ist. 
4.5 Bohrungen Verboten Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasser-

beschaffenheit nicht zu besorgen ist. 
4.6 Errichten und Erweitern von Anlagen zur Gewin-

nung von Erdwärme Verboten

Verboten. Zugelassen 
werden können Erdwärme-
kollektoren nach Einzelfall-
prüfung.

Verboten. Zugelassen wer-
den können Erdwärmekol-
lektoren und Erdwärmeson-
den nach Einzelfallprüfung.

4.7 Errichten und Erweitern von Grundwasserwärme-
pumpen Verboten Verboten

Verboten. Zugelassen wer-
den können Grundwasser-
wärmepumpen nach Einzel-
fallprüfung.

Nr. Sachverhalt Schutzbestimmung
Engere 

 Schutzzone II
Weitere Schutzzone

III A III B
4.8 Sprengungen

Verboten
Zulässig, wenn das Grundwasser nicht angeschnitten 
wird und eine nach teilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

4.9 Untertageabbau von Bodenschätzen Verboten
4.10 Technische Maßnahmen zur Aufsuchung und 

Gewinnung von Erdöl, Erdgas und Erdwärme (tiefe 
Geothermie) insbesondere, wenn dabei Gesteine 
unter hydraulischem Druck aufgebrochen werden

Verboten

4.11 Errichten, Erweitern und Betreiben von Schießstän-
den oder Schießanlagen im Freien Verboten

Verboten.
Ausgenommen, wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, 
dass eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffen-
heit nicht zu besorgen ist.

4.12 Zivile Übungen (z. B. durch Feuerwehr und andere 
Hilfsorganisationen) und militärische Übungen 
außerhalb von Standort- und militärischen Trup-
penübungsplätzen

Verboten, ausge-
nommen sind Be-
wegungen zu Fuß, 
das Durchfahren 
mit Radkraftfahr-
zeugen auf klassifi-
zierten Straßen 
und das oberirdi-
sche Verlegen von 
Feldkabeln.

Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist.

4.13 Anlegen und Erweitern von militärischen Standort- 
und Truppenübungsplätzen

Verboten

Verboten. Ausgenommen ist das Anlegen und Erweitern 
von Standort- und Truppenübungsplätzen, wenn eine 
nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht 
zu besorgen ist und soweit Belange der Grundwasserneu-
bildung der geplanten Bebauung nicht entgegenstehen.

4.14 Anlegen und Erweitern von zivilen Übungsplätzen
Verboten

Zulässig, wenn die erforderlichen Schutzvorkehrungen 
gegen eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaf-
fenheit getroffen werden.

4.15 Volksfeste und sonstige Großveranstaltungen
Verboten

Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist und die geordnete 
Abfall- und Abwasserentsorgung gewährleistet ist.

4.16 Motorsportveranstaltungen
Verboten

Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist und die geordnete 
Abfall- und Abwasserentsorgung gewährleistet ist. 

4.17 Aufstellen von Wohnwagen und Wohnmobilen, 
Zeltlager Verboten Zulässig, wenn die geordnete Abfall- und Abwasserent-

sorgung gewähr leistet ist.
4.18 Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zur  

Gleisentkrautung Verboten

4.19 Behälterlose Lagerung oder Ablagerung von (nicht 
wassergefährdenden) Stoffen im Untergrund Verboten

  
§ 9   

Duldungspflichten der Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken   

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Wasserschutzgebietes sind verpflichtet, zu dulden, dass Beauf-
tragte des Wasserversorgungsverbandes Südliche Ortenau und der staatlichen Behörden die Flurstücke zur Beobachtung des Wassers und 
des Bodens betreten, Beobachtungsstellen einrichten, amtliche Kennzeichen anbringen und den Fassungsbereich umzäunen.   
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§ 10   
Befreiung, Ausnahmen   

(1)  Das Landratsamt Ortenaukreis kann auf Antrag von den Verboten dieser Verordnung Befreiung erteilen, wenn   

 1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung erfordern oder   
 2.  ein berechtigtes Interesse an der Abweichung besteht und wegen anderweitiger Schutzvorkehrungen eine Verunreinigung des 

Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist, oder   
 3.   die sofortige Durchführung der Vorschrift zu einer unzumutbaren Härte führen würde und für eine Übergangszeit die Abweichung 

eine nachteilige Auswirkung auf das Gewässer nicht erwarten lässt.   

(2)   Die Befreiung kann mit Bedingungen und Auflagen versehen und befristet werden. Sie kann zurückgenommen werden oder nachträg-
lich mit zusätzlichen Anforderungen versehen oder weiteren Einschränkungen unterworfen werden, um das Grundwasser im Rahmen 
dieser Verordnung vor nachteiligen Veränderungen seiner Eigenschaften zu schützen, die bei der Erteilung der Befreiung nicht voraus-
sehbar waren.   

(3) Die Verbote der §§ 3 und 5 bis 8 gelten nicht,   

 1.   für Maßnahmen des WVV Südliche Ortenau, die der Wassergewinnung oder Wasserversorgung dienen. Solche Maßnahmen sind dem 
Landratsamt rechtzeitig vor der Durchführung anzuzeigen, 

 2.  für das Errichten und Betreiben von Anlagen, die bereits vor Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig zugelassen, errichtet oder 
betrieben wurden. Für den Betrieb rechtmäßig zugelassener Anlagen gilt dies nur dann, wenn der Betrieb innerhalb der Zulassung 
erfolgt. Die Betreiber sind verpflichtet, das Bestehen von Anlagen nach Satz 1 dem Landratsamt Ortenaukreis bis spätestens 6 Monate 
nach Inkrafttreten der Verordnung anzuzeigen. Die Berechtigung des Landratsamtes Ortenaukreis zum Schutz der öffentlichen Was-
serversorgung vor nachteiligen Einwirkungen, Auflagen, Bedingungen oder sonstige Anforderungen zu stellen, soweit das Wohl der 
Allgemeinheit dies erfordert, bleibt unberührt. 

  
§ 11   

Ordnungswidrigkeiten 
  
Ordnungswidrig im Sinne von § 126 Abs. 1 Nr. 18 WG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig   

1. einem Verbot nach §§ 3 und 5 bis 8 zuwiderhandelt,   

2. einer vollziehbaren Auflage nach § 10 Abs. 2 zuwiderhandelt,   

3. dem Gebot des § 10 Abs. 3 Nr. 2 Satz 3 zuwiderhandelt.    

  
§ 12   

Inkrafttreten 
  
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
  
Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Rechtsverordnung des Landratsamtes Ortenaukreis vom 16. April 2003 zum Schutz des Grund-
wassers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen des Wasserversorgungsverbandes Südliche Ortenau im Distrikt Feinschießen auf 
Gemarkung Rust außer Kraft. 
  
  
Offenburg, den 8. März 2019 Landratsamt Ortenaukreis 
 - Untere Wasserbehörde - 
  
 Dr. Nikolas Stoermer  
 Erster Landesbeamter 
   
Hinweis: 
Eine Verletzung der in § 95 Abs. 2 bis 4 WG genannten Verfahrens- und Formvorschriften ist nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres 
nach Erlass der Rechtsverordnung gegenüber dem Landratsamt Ortenaukreis schriftlich geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 

HEIMATBLATT, 
WIE SIE ES KENNEN.

HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN. 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG
ABTEILUNG UMWELT

 
Artenvielfalt vor der Haustüre schützen –  
Wiesenbrüter und Zugvögel in den Elzwiesen 
Die Bestände vieler Wiesenvogelarten sind im wahrsten Sinne des 
Wortes im Sinkflug und auch Rastplätze für Vögel während des Vo-
gelzugs sind in Mitteleuropa selten geworden. 
Doch direkt vor unserer Haustüre gibt es ein bedeutendes Gebiet 
für den Vogelschutz – die Elzwiesen. Aufgrund ihrer herausragen-
den Bedeutung stehen sie gleich unter vierfachem nationalem und 
internationalem Schutz: als Naturschutzgebiet, Vogelschutzgebiet, 
FFH-Gebiet und Ramsar-Gebiet. 
Bald ist es auch wieder soweit und die Elzwiesen stehen „unter Was-
ser“. Dann findet eine von – je nach Wasserführung der Elz – zwei 
bis drei jährlichen Wiesenwässerungen statt. Die bei der Wässerung 
flach überstauten Flächen sind Futterquelle und wichtiger Rastplatz 
während des Vogelzugs von vielen, heute selten gewordenen Vogel-
arten. 
Die Bedeutung der Elzwiesen für die Natur und deren Schutz wird 
ganz besonders deutlich, wenn sich in dieser Zeit Hunderte Vögel 
im Gebiet sammeln. Die Elzwiesen sind aber auch einer der wenigen 
verbliebenen Lebensräume von Wiesenbrütern wie dem Großen 
Brachvogel. 
Während der Wiesenwässerungen und der Brutzeit der Wiesenbrüter 
zwischen März und Juni ist das Schutzgebiet aber nicht nur beson-
ders interessant für einen Besuch sondern auch besonders sensibel. 
Leider zeigen die Erfahrungen aus der Gebietsbetreuung der letzten 
Jahre, dass manche Besucher nur wenig Verständnis für die Vogel-
welt aufbringen und die Verbote missachten bzw. als „Kavaliersdelik-
te“ abtun. Die daraus resultierenden Störungen der Vogelwelt haben 
jedoch negative Folgen für das Schutzgebiet, aber auch für das un-
getrübte Naturerlebnis der Mehrzahl der Besucher, die das Gebiet 
naturverträglich nutzen. 
Im Frühling und Sommer können freilaufende Hunde aber auch die 
Wiesen querende Spaziergänger dazu führen, dass Wiesenbrüter ihr 
Nest verlassen. Das Gelege wird nicht mehr versorgt und die Jung-
vögel verhungern oder fallen anderen Tieren zum Opfer. Zugvögel 
verlieren durch Störungen wichtige Ruhezeiten und Energie für den 
Weiterflug. Auch das unzulässige Befahren des Gebiets mit Pkw oder 

Krafträdern auf gesperrten Wegen führt zu Störungen. Die Vögel flie-
gen auf und verlieren Energie oder halten Abstand zu den befahre-
nen Strecken. So verringert sich der Lebensraum. 
Damit die Vögel ungestört Energie tanken oder ihren Nachwuchs 
aufziehen können, sind nur wenige Punkte zu berücksichtigen. Diese 
sind auch auf Schildern im Gebiet ersichtlich: 
Es ist wichtig, dass Besucher das ganze Jahr über die befestigten 
Wege nicht verlassen und die Elzdämme während der Brutzeit vom 
1. März bis zum 30. Juni nicht benutzen. 
Hunde sind ganzjährig und auch auf den geteerten Wegen an der 
Leine zu führen. 
Die alte Ringsheimer Straße, die den sensibelsten Bereich des 
Schutzgebiets in Ost-West-Richtung durchquert, darf bereits seit vie-
len Jahren als Wirtschaftsweg nur durch land- und forstwirtschaftli-
che Fahrzeuge befahren werden. Dasselbe gilt für den Heuweg. 
Lassen Sie keinen Müll im Gebiet zurück. 
Unterstützen Sie uns und tragen Sie mit zum Artenschutz vor der 
Haustüre bei! Damit kann die Wertigkeit des Gebiets auch für die All-
gemeinheit und zukünftige Generationen erhalten bleiben. 
Um den Schutz des Gebiets zu verbessern und Besucher über die 
Bedeutung des Gebiets zu informieren, sind seit einiger Zeit auch 
ehrenamtliche Naturschutzwarte im Gebiet unterwegs. Bitte unter-
stützen Sie die ehrenamtlich Tätigen wie auch die Mitarbeiter der 
Polizei, die dieses Jahr verstärkt in den Elzwiesen anzutreffen sind. 
Ansprechpartnerin: Regierungspräsidium Freiburg, Frau Leitz, 
claudia.leitz(at)rpf.bwl.de, Tel. 0761/208-4150. 
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Baustelleninfo – Hochwasserschutz Nordweil   
Straßensperrung  
Ab der kommenden Woche beginnen in Nordweil die vorerst letz-
ten Bauabschnitte 5 und 6. Diese umfassen den Bereich von der 
Talstraße bis zur Herrenbergstraße Höhe des Rathauses Nordweil.  
Für diesem Bauabschnitt wird es leider keine Möglichkeit einer in-
nerörtlichen Umfahrung geben. Für den Busverkehr wird es eine 
ausgeschilderte Umleitungsstrecke geben. Diese wird gleichzei-
tig für den landwirtschaftlichen Verkehr frei sein. Wir bitten um 
gegenseitige Rücksichtnahme auf dieser Umleitungsstrecke. Die-
se Umleitungsstrecke ist für den Personenverkehr gesperrt. Die 
Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen 
sein.  

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
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Lokale Agenda  
Arbeitskreis Kultur  
und Soziales 
Sprecherin: Marianne Tießler 
 
Offenes Singen  
mit Günter Tschamler 
Wir treffen uns am 06. / 20. März 2019 um 
15 Uhr im Vereinsheim des Gesangsvereins 
Eintracht Kenzingen, Industriestraße 6. 
 
Info: Günter Tschamler, Tel. 07644/1531 
 
 
Busfahrt für Senioren 
Mittwoch, 27. März 2019 
Rollatoren können mitgenommen werden. 
 
Die Fahrt führt uns von Kenzingen über 
Herbolzheim – Lahr - Steinach - Haslach im 
Kinzigtal- Hausach – Gutach – Triberg nach 
Schönwald ins Gasthaus „Reinertonishof“ 
Außer Kaffee, Kuchen gibt es auch eine klei-
ne Speisekarte mit Herzhaftem. 
 
Busfahrt und Überraschungsprogramm: 15€ 
pro Person 
 
Einstiege: 
 
12.15 Uhr - Kenzingen, Betriebshof Rist 
12.20 Uhr – Kenzingen, Rewe 
12.25 Uhr – Kenzingen, Rathaus 
12.30 Uhr – Kenzingen, Elektro Reber 
12.50 Uhr - Herbololzheim, Felsenkeller 
13.00 Uhr - Herbolzheim, AWO, Senioren-
wohnanlage, Rheinhausenstr. 32 
 
Anmeldung bis: Montag, 25. März 2019 
bei Marianne Tießler, Tel. 07644 7315 
 
Rückkehr gegen 18.30/19.00 Uhr 
 
 
 
 

 

Um Personalengpässe abzudecken suchen wir ab sofort

Aushilfen (m/w/d)

für die Reinigung unserer städtischen Einrichtungen und als Küchenkraft für die Mensa 
der Grundschule. Sie sollten in zeitlicher Hinsicht flexibel und kurzfristig abrufbar sein. 
Die Bezahlung erfolgt auf Stundenbasis als Minijob. Die Stellen sind vorerst auf 1 Jahr 
befristet. Eine Verlängerung wird in Aussicht gestellt.

Nähere Informationen erhalten Sie gerne im Personalamt bei Stadt Herbolzheim unter 
der Telefonnummer 07643/9177-23 oder 9177-34.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie diese an:
Stadt Herbolzheim – Personalamt -, Hauptstr. 26, 79336 Herbolzheim

 
 
 

 

Um Personalengpässe abzudecken suchen wir ab sofort 
 

Aushilfen (m/w/d) 
 
für die Reinigung unserer städtischen Einrichtungen und als Küchenkraft für die 
Mensa der Grundschule. Sie sollten in zeitlicher Hinsicht flexibel und kurzfristig 
abrufbar sein. Die Bezahlung erfolgt auf Stundenbasis als Minijob. Die Stellen sind 
vorerst auf 1 Jahr befristet. Eine Verlängerung wird in Aussicht gestellt. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie gerne im Personalamt bei Stadt Herbolzheim 
unter der Telefonnummer 07643/9177-23 oder 9177-34. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie diese an: 
 

Stadt Herbolzheim – Personalamt -, Hauptstr. 26, 79336 Herbolzheim 
 
 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren städtischen Kindergarten im 
Ortsteil Wagenstadt

1 Erzieherin (m/w/d)
mit einem Stundenumfang von 80 – 100 Prozent.

Sie bringen mit:
•	 Eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieherin (m/w/d) oder eine vergleichbare, an-

erkannte pädagogische Ausbildung. Wünschenswert wären zu dem Erfahrungen im 
Bereich Waldpädagogik.

•	 Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern.
•	 Einen wertschätzenden und verantwortungsbewussten Umgang mit den Kindern.
•	 Selbstständiges Arbeiten und Eigeninitiative.
•	 Kommunikations- und Teamfähigkeit.

Wir bieten Ihnen:
•	 Ein aufgeschlossenes Team und eine kollegiale Atmosphäre.
•	 Eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit.
•	 Raum für eigenverantwortliches Arbeiten.
•	 Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung.
•	 Vergütung und soziale Leistungen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

(TVöD-SuE).
•	 Die Möglichkeit zur Teilnahme an einem aktiven Gesundheitsmanagement.

Für Fragen stehen Ihnen gerne die Kindergartenleiterin Frau Hurst (07643/8804) oder 
vom Personalamt Frau Strickfaden (07643/917734) zu Verfügung. Nähere Informationen 
über den Kindergarten erhalten Sie auch unter dem Link http://www.bw-kita.de/em/her-
bolzheim-wagenstadt/index.htm.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis 
zum 05. April 2019 an:
Stadt Herbolzheim – Personalamt -, Hauptstr. 26, 79336 Herbolzheim

 
 
 

 

Um Personalengpässe abzudecken suchen wir ab sofort 
 

Aushilfen (m/w/d) 
 
für die Reinigung unserer städtischen Einrichtungen und als Küchenkraft für die 
Mensa der Grundschule. Sie sollten in zeitlicher Hinsicht flexibel und kurzfristig 
abrufbar sein. Die Bezahlung erfolgt auf Stundenbasis als Minijob. Die Stellen sind 
vorerst auf 1 Jahr befristet. Eine Verlängerung wird in Aussicht gestellt. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie gerne im Personalamt bei Stadt Herbolzheim 
unter der Telefonnummer 07643/9177-23 oder 9177-34. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie diese an: 
 

Stadt Herbolzheim – Personalamt -, Hauptstr. 26, 79336 Herbolzheim 
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Startschuss beim Finanzamt 
Emmendingen für die Einkom-
mensteuererklärung 2018 
Neuer Service: Steuerchatbot beantwor-
tet Fragen  
Ab Mitte März bearbeiten die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Finanzamts Em-
mendingen die Einkommensteuererklärun-
gen für das Jahr 2018. Bis zum 28. Februar 
eines Jahres haben Arbeitgeber, Versiche-
rungen und andere Institutionen Zeit, die 
für die Steuerberechnung erforderlichen 
Angaben an die Finanzverwaltung zu über-
mitteln. 
 
„Je früher die Abgabe der Steuererklärung, 
desto schneller die Erstattung“, betont Hal-
gar Bürger, Vorsteher des Finanzamts Em-
mendingen. Die gesetzliche Frist zur Ab-
gabe der Steuererklärung 2018 endet für 
steuerlich nicht beratene Bürgerinnen und 
Bürger zwar erst zum 31. Juli 2019, aber er-
fahrungsgemäß steigt gegen Fristende der 
Erklärungseingang überproportional. 
 
Dieses Jahr steht den Steuerbürgerinnen 
und Steuerbürgern für allgemeine Fragen 
zu ihrer Steuererklärung der Steuerchatbot 
zur Verfügung. „Wir erweitern damit unseren 
Service, denn er unterstützt die Steuerbür-
gerinnen und Steuerbürger unabhängig 
von den Servicezeiten des Finanzamts rund 
um die Uhr an sieben Tagen in der Woche“, 
so der Vorsteher. Baden-Württemberg ist 
hier bundesweit Vorreiter. Sie finden den 
Steuerchatbot unter: https://ofd-karlsruhe.
fv-bwl.de. 
 
Halgar Bürger empfiehlt, die elektronische Ab-
gabe der Steuererklärung, insbesondere die 
Nutzung des Internetportals „Mein ELSTER“. 
„Hier bieten wir einen bequemen, sicheren 
und bei vorheriger Authentifizierung weitest-
gehend papierlosen Zugang zum Finanzamt 
an.“ Über „Mein ELSTER“ können die Daten aus 
dem Vorjahr übernommen, eine unverbindli-
che Steuerberechnung durchgeführt oder die 
Möglichkeit der vorausgefüllten Steuererklä-
rung genutzt werden. 
 
Außerdem ermöglicht die elektronische Ab-
gabe, Hinweise und Erläuterungen zu den 
einzelnen Sachverhalten direkt in der Steu-
ererklärung anzugeben. Das erspart Nach-
fragen des Finanzamts. 
 
Belege sollen nicht beigefügt werden. „Im 
Bedarfsfall fordern wir sie an. Es genügt, 
wenn Sie diese für eventuelle Rückfragen 
vorhalten“, so Bürger. 
 
Das kostenlose Programm ELSTER und wei-
tere Informationen zur Erstellung Ihrer elek-
tronischen Steuererklärung finden Sie unter 
https://www.elster.de. 

Schulkindergarten der Sprach-
heilschule stellt sich vor 
Der Schulkindergarten an der Sprachheil-
schule in Emmendingen lädt am Samstag, 
16. März 2019 von 10:00 bis 13:00 Uhr zu 
einem „Tag der offenen Tür“ ein. Eltern und 
auch Fachkräfte können sich an diesem Tag 
über das Angebot im Schulkindergarten in-
formieren, die Räume besichtigen und das 
vierköpfige Team kennenlernen. Außerdem 
wird der Schulkindergarten in einem kurzen 
Film vorgestellt. Die Einrichtung befindet 
sich im Gebäude der Sprachheilschule im 
Alten Kreiskrankenhaus Emmendingen 
(Merianstraße 1). Der Schulkindergarten 
richtet sich an Kinder im Vorschulalter von 
drei bis sechs Jahren, die eine stark verzö-
gerte oder gestörte Sprachentwicklung auf-
weisen. Der Besuch des Schulkindergartens 
ist kostenlos. Die Kinder kommen aus dem 
gesamten Landkreis Emmendingen. 
 
 
Diagnose Brustkrebs –  
was nun? 
Die Diagnose Brustkrebs wird in Deutsch-
land im Jahr rund 72.000 Mal gestellt. Be-
troffene Frauen haben nach dieser Diagnose 
viele Fragen. Über Brustkrebs informiert Dr. 
med. Roland Rein, der neue Chefarzt der 
Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe 
im Kreiskrankenhaus Emmendingen und 
Leiter des Standorts Emmendingen des 
Brustzentrums Südbaden bei einem Vor-
trag am Montag, 18. März 2019 um 19:00 
Uhr in Waldkirch im Katholischen Gemein-
dezentrum (Kirchplatz 9). Er gibt in seinem 
Vortrag einen Überblick über die aktuellen 
Behandlungsstrategien und erklärt, warum 
heute hohe Heilungschancen bestehen. Der 
Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. 
 
 
Adipositas-Sprechstunde  
im Kreiskrankenhaus 
Das Kreiskrankenhaus Emmendingen bietet 
am Montag, 25. März 2019 von 19:00 bis ca. 
20:00 Uhr für Menschen mit krankhaftem 
Übergewicht (Adipositas) ein Treffen unter 
fachkundiger Leitung an: Chefarzt Prof. Dr. 
Ulrich Baumgartner, der am Kreiskranken-
haus Emmendingen die Behandlung und 
Betreuung der Adipositas-Patienten leitet, 
informiert bei diesen Treffen zu allen Fragen 
über Adipositas. Weitere Termine in diesem 
Jahr sind am 24. Juni und 30. September 
2019. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Weitere Infos gibt es unter Telefon 07641 
454 2291 und 
www.krankenhaus-emmendingen.de 
 
 
„Was kann ich? Was will ich?“ - 
Wiedereinstieg kompakt am  
03. April 2019 in Emmendingen 
Eine wichtige Voraussetzung für die erfolg-
reiche Präsentation in der schriftlichen Be-
werbung und im Vorstellungsgespräch ist 

es, das eigene Ziel zu finden: Welche Tätig-
keit ist die richtige? Welcher Arbeitsbereich 
interessiert mich? Wer die eigenen fachli-
chen und persönlichen Stärken kennt und 
benennen kann und eine Zielvorstellung 
entwickelt, bringt sich in eine gute Positi-
on. Fragestellungen und Methoden, um das 
eigene Profil zu schärfen und ein „Zielfoto“ 
zu entwickeln, vermittelt die Veranstaltung 
am Mittwoch, den 03. April 2019 von 9 bis 
11 Uhr in im Landratsamt Emmendingen, 
Sitzungssaal im Haus am Festplatz, Schwarz-
waldstr. 4. Der Einlass ist von 8.45 bis 9.00 
Uhr. Das Treffen wird von der Kontaktstelle 
Frau und Beruf Freiburg - Südlicher Oberr-
hein veranstaltet. Die Teilnahme ist kosten-
frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 
Die Veranstaltungsreihe „Wiedereinstieg 
kompakt - Information und Austausch für 
Frauen“ steht allen Frauen offen, die nach 
der Familienphase oder einer beruflichen 
Auszeit wieder erwerbstätig werden wollen. 
Sie können bei den Treffen neue Kontakte 
knüpfen und Tipps für den Wiedereinstieg 
ins Berufsleben austauschen. Das Gesamt-
programm für das erste Halbjahr 2019 ist 
erhältlich bei der Kontaktstelle Frau und Be-
ruf, der Bürgerberatung (beide Rathausplatz 
2-4) und steht zum Download bereit unter 
www.freiburg.de/frauundberuf. 
 
 

PRIMO-SERVICE

Anzeigenannahme
Mit Ihrer Werbung im Mitteilungsblatt 
bleiben Sie im Gedächtnis Ihrer Kunden.

Wir stehen Ihnen gerne 
zur Verfügung:

  Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11 
  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 
  anzeigen@primo-stockach.de

Unsere Preislisten und aktuelle 
Angebote finden Sie auch unter: 
www.primo-stockach.de
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Rhetorik und Körpersprache, 10002 
Leitung:	Ulrike	Cäcilia	Meyer,	Interaktionstrai-
nerin 
Emmendingen,	VHS-Haus,	Am	Gaswerk	3,	
Fr.,	15.03.2019,	18:00–21:30	Uhr 
Sa.,	16.03.2019,	09:00–17:00	Uhr.	
 
Besuch der Synagoge in Emmendingen, 
19000 
Leitung:	Monika	Rachel	Raija	Miklis,	
Wissenschaftliche	Mitarbeiterin,	
Jüdisches	Museum	Emmendingen 
Emmendingen,	 Jüdisches	 Museum,	 Schlos-
splatz	7,	So.,	17.03.2019,	14:00–16:00	Uhr. 
 
Europa vor der Wahl - Wozu brauchen wir 
die EU? 12020 
Diskussionsrunde 
Referentin:	Christine	Fuchs,	
Emmendingen,	Musikschule,	Am	Gaswerk	5,	
Mo.,	18.03.2019,	18:00–19:30	Uhr. 
 
Line Dance - Tanzen auch ohne Partner, 
25607 
Anfängerkurs 
Leitung:	Marion	Kolberg,	
Emmendingen,	VHS-Schulungszentrum,	
Schwarzwaldstr.	 3,	 10-mal	 freitags,	 17:00–
18:00	Uhr,	Beginn:	15.03.2019. 
 
Der Traum vom eigenen Buch, 22200 
Ihre Idee - Ihr Buch - Ihr Erfolg 
Kompaktkurs am Wochenende 
Leitung:	Imke	Rötger,	
Emmendingen,	VHS-Haus,	Am	Gaswerk	3,	
Sa.,	16.03.2019,	09:00–14:00	Uhr. 
 
Wirbelsäulengymnastik & Power und 
Stretch, 32048 
Schnupperkurs 
Leitung:	 Susanne	 Frey,	 Fitnesstrainerin	 (IHK),	
Übungsl.	C+P-Lizenz 
Teningen,	Nimberghalle	Nimburg,	Waidplatz-
straße	2,	Turnhalle,	Fr.,	15.03.2019,	
09:30–10:45	Uhr. 
 
Life Kinetik®, 32264M 
Schnupperkurs 
Leitung:	 Elke	Manneck,	 Life	 Kinetik	 Trainerin,	
Physiotherapeutin 
Emmendingen,	 Kita	 am	Mühlbach,	Werkhof-
straße	5,	Bewegungsraum,	Do.,	21.03.2019,	
19:00–20:00	Uhr. 
 
Basen Fasten – entgiften - entschlacken - 
abnehmen, 37405 
Leitung:	 Grit	 Lachfeld,	 ganzheitliche	 Ernäh-
rungsberaterin 
Emmendingen,	VHS-Haus,	Am	Gaswerk	3,	
Beginn:	Fr.,	22.03.2019,	17:30–20:00	Uhr. 
 
Französisch (A2), 43200 
Leichtfortgeschrittene 
Lehrbuch: wird im Kurs bekannt gegeben 
Leitung:	Anne	Rapp,	

Schulen und Kinder
Jugendpflege Kenzingen
Angebote für Jugendliche: 
Freitag, 15.03./22.03./29.03. „Graffiti mit Andy“ 
Im Rahmen des Projekts „Kunst im Juze“. Hier gibt es verschiedene Projekte (Malen und 
Graffiti) zur Verschönerung der Wände im Jugendraum und im Keller 2. Interessierte Ju-
gendliche können sich melden und gerne schon Vorschläge und Entwürfe mitbringen. 
Anleitung: Andreas Krämer 
 
Angebot für Kids ab der 4. Klasse: 
Freitag, 15.03. „Bandprojekt“, 15:30 – 16:30 Uhr 
Auftaktveranstaltung für das diesjährige Bandprojekt. Für Kids die Grundkenntnisse an 
einem Instrument haben oder gerne bei einem Auftritt singen wollen. Genauer Zeitpunkt 
der Proben und in welche Richtung es gehen kann, wird zusammen festgelegt! Anlei-
tung: Yann Dressler (Stadtkapelle Kenzingen) 
 
Angebot für Kids ab 8 Jahren: 
Freitag, 22.03. „Schmuck aus Stoff“, 15:00 – 18:00 Uhr in der Schulküche 
Wir basteln unseren eigenen Schmuck aus Stoff. Bitte altes Shirt oder Jeans, die zerschnit-
ten werden darf mitbringen. Wer hat kann Nagellack , alte Knöpfe, alte Haarreifen, Murr-
meln oä. Mitbringen, aber es ist genügend Material vorhanden! Anmeldung bei der Ju-
gendpflege. Unkostenbeitrag: 2,00 €. Anleitung Simone Egger 
 
Angebot für Kids von 8 bis 12 Jahren 
15.04. –17.04. „Theater-Schatten-Spiel 
jeweils: 10:00 – 12:30 Uhr in der Alten Halle 
In der Reihe „Interkulturelle JugendKulturWerkstatt“ bietet das Projekt „Die Kraft der Ge-
meinschaft“ des DRK-Kreisverbandes Emmendingen den Workshop in Kooperation mit 
der Flüchtlingskoordination und der Jugendpflege der Stadt Kenzingen an. Wir lernen 
die Grundlagen des Schattentheaters kennen und improvisieren kurze Szenen. Vorkennt-
nisse braucht ihr keine, nur Spaß an Theater und Bewegung und ihr solltet Lust haben 
Neues auszuprobieren. Anmeldung bei der Jugendpflege. Anleitung: Benedikt Bachert 
(Schauspieler und Regisseur). 
 
Termin: 
Mittwoch, 08.05. „Erstwählerforum“ 
17:30 - 19:30 Uhr im Rathaus Kenzingen (Bürgersaal) 
Für alle die erstmals für die Kommunalwahl wahlberechtigt sind oder Jugendliche und 
junge Erwachsene die mehr über die Möglichkeiten erfahren wollen! Genaue Info folgt. 
 
Regelmäßige Angebote im Jugendraum und im Keller 2 (Musikwerkstatt, Boxsack, 
Atelier und Spielkonsole) während der Schulwochen: 
 
Offene Tür 
Montag 15:00 – 17:00 Uhr für Kids 
 16:00 – 18:00 Uhr Mädchentreff (mit verschiedenen Angeboten 
  in der Schulküche) 
 17:00 – 19:00 Uhr für Jugendliche 
 
Mittwoch 15:00– 17:00 Uhr für Kids 
 17:00 – 19:00 Uhr für Jugendliche 
 
Freitag 15:00 – 17:00 Uhr für Kids 
  17:00 – 20.00 Uhr für Jugendliche 
 
Immer freitags Skaterworkshop! Uhrzeit ist flexibel! 
 
Die Musikwerkstatt steht weiterhin zum Ausprobieren der Instrumente und für jugendli-
che Bands zur Verfügung. Weitere Ideen für Angebote und Projekte nehmen wir gerne an. 
 
Info: 
Christoph Meybrunn Jugendpflege und Schulsozialarbeit 
Büro im OG des Kinderhaus (Balgerstraße 4; Eingang Grundschulbetreuung) 
Festnetz: 07644 6063 
Mobil: 0160 9780 2119 (auch WhatsApp) 
Mail: jugendpflege-kenzingen@t-online.de oder meybrunn@kenzingen.de 
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Malterdingen,	 Grundschule	 (Neues	 Schulge-
bäude),	 Schulstraße	 25,	 13-mal	 donnerstags,	
19:00-20:30	Uhr,	Beginn:	28.03.2019. 
 
Italienisch (A1), 44100 
Anfänger ohne Vorkenntnisse 
Lehrbuch: Insieme A1, Lektion 1 
Leitung:	Gianpiero	Fecarotta,	PhD,	
Emmendingen,	VHS-Haus,	Am	Gaswerk	3,	
11-mal	freitags,	16:15–17:45	Uhr,	
Beginn:	29.03.2019. 
 
Rechtschreibung und Zeichensetzung im 
Büroalltag, 59220 
Leitung:	Sonja	Louis,	
Emmendingen,	VHS-Haus,	Am	Gaswerk	3,	
Sa.,	23.03.2019,	09:00–13:00	Uhr
Sa.,	30.03.2019,	09:00–13:00	Uhr. 
 
 

Ökumene 
Ökumenischer Krankenhaus- 
besuchsdienst 
Frau Andrea Greinwald, 
Tel. 07644-930449 

 
Ökumenischer Pflegeheimbesuchsdienst 
Frau Gertrud Zier, Tel. 07644-71 44 
 
Der ökumenische Bibelgesprächskreis 
lädt ein zur Teilnahme am Filmabend „Au-
genblicke“ in das Kenzinger Kino am Mitt-
woch, 20. März um 20 Uhr anstatt des mo-
natlichen Bibelgesprächskreises. (Nähere 
Infos zu den Filmen stehen im Artikel „AU-
GENBLICKE“) Wir freuen uns über viele Teil-
nehmer. 
 
Sonntag, 24.03.2019 
18.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum 
Thema „Seid fröhlich in der Hoffnung“ in der 
St. Laurentiuskirche. Mit gestaltet vom Po-
saunenchor Kenzingen und dem Ökumeni-
schen Bibelgesprächskreis 
 

Evang. Kirchengemeinde  
Kenzingen 
Offenburger Str. 21, 79341 Kenzingen 
Telefon 07644-277, Fax 07644-69 44 
E-Mail: Evang.Kirche.Kenzingen@t-online.de 
Internet: www.Evangelische-Kirchenge-
meinde-Kenzingen.de 
 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Di., Mi, Fr 10.00 bis 12.00 Uhr 
Do. 17.00 bis 18.00 Uhr
 
Freitag, 15.03.2019 
15.00 Uhr Seniorengottesdienst im Maximi-
lian-Kolbe-Altenheim
 
„Glaubensorte im Unteren Breisgau“ – so 
lautet das Thema in der Freitagsakade-
mie im Evangelischen Gemeindehaus in 
der Offenburger Straße 21 am Freitag, 15. 

März, ab 19.30 Uhr. Reinhold Hämmerle 
aus Herbolzheim stellt in einem Vortrag 
bekannte und weniger bekannte Orte 
der vielgefächerten Glaubenslandschaft 
vor. Am Freitag, 5. April, lädt die Freitag-
sakademie zur Exkursion ein. Treffpunkt 
ist um 18 Uhr am Evangelischen Gemein-
dehaus. Hier können Fahrgemeinschaf-
ten gebildet werden. Ziele sind der Wall-
fahrtsort Maria im Sand in Herbolzheim 
(die katholische Mirakel-Gläubigkeit 
und Volksfrömmigkeit), die evangelische 
Pfarrkirche in Broggingen (das Reforma-
tionsgeschehen im Unteren Breisgau) 
sowie die katholische Pfarrkirche in Wa-
genstadt (die ehemalige Simultankirche 
eines Dorfes mit Reformation und Gegen-
reformation). 

Sonntag, 17.03.2019 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
11.30 Uhr Kinder-Kirche 
 
Montag, 18.03.2019 
17.30 Uhr Flötenkreisprobe 
20.00 Uhr Posaunenchorprobe 
 
Dienstag, 19.03.2019 
9.30 Uhr Kleinkindgruppe „Krabbelkäfer“ im 
Gemeindehaus 
 
Mittwoch, 20.03.2019 
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht 
Der ökumenische Bibelgesprächskreis 
lädt ein zur Teilnahme am Filmabend „Au-
genblicke“ in das Kenzinger Kino am Mitt-
woch, 20. März um 20 Uhr anstatt des mo-
natlichen Bibelgesprächskreises. (Nähere 
Infos zu den Filmen stehen im Artikel „AU-
GENBLICKE“) Wir freuen uns über viele Teil-
nehmer. 
 
Donnerstag, 21.03.2019 
15.30 Uhr Gesamtprobe Kinderchor in der 
Kirche 
20.00 Uhr Kantoreiprobe 
 
Sonntag, 24.03.2019 
18.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum 
Thema „Seid fröhlich in der Hoffnung“ in der 
St. Laurentiuskirche. Mit gestaltet vom Po-
saunenchor Kenzingen und dem Ökumeni-
schen Bibelgesprächskreis 
 

Konfirmationsjubiläum 
Am Sonntag, 19. Mai 2019, um 10.00 h 
feiern wir einen Gottesdienst zum Jubilä-
um der Konfirmation. Wenn Sie vor 50, 60 
oder 65 Jahren konfirmiert wurden, laden 
wir herzlich zu diesem Gottesdienst ein, der 
u.a. vom Männergesangverein Hecklingen 
musikalisch begleitet wird. Die Einladung 
gilt allen in Kenzingen Konfirmierten, auch 
jenen, die nicht mehr in Kenzingen wohnen. 
Natürlich sind auch alle Zugezogenen, die 
nicht an ihrem Heimatort feiern, herzlich 
eingeladen. 

Um diesen Tag mit Ihnen gemeinsam vor-
zubereiten, treffen wir uns am Mittwoch, 
27. März, um 19.00 h im evang. Gemeinde-
haus, Offenburger Str. 21; dieser Termin ist 
nicht verpflichtend. 

AUGENBLICKE – Kurzfilme im Kino 2019 
Herzliche Einladung zu einem besonderen 
Abend im Kenzinger Kino. Am Mittwoch 20. 
März 2019 um 20.00 Uhr werden 10 Kurzfil-
me hintereinander zu den unterschiedlichs-
ten Themen gezeigt. Das Kenzinger Kino be-
teiligt sich seit Jahren an den Kurzfilmtagen 
der Deutschen Bischofskonferenz. „Augen-
blicke – Kurzfilme im Kino“ zeigt zehn kleine 
(Meister-)Werke unterschiedlicher Genres 
und mit sehr unterschiedlichen Themen: 
„3x3“ – Der Nachtwächter einer Sporthalle 
entwickelt sich während seiner Schicht zum 
leidenschaftlichen Baseballspieler; „A	 single	
life“	– Als Pia eine geheimnisvolle Schallplat-
te abspielt kann sie plötzlich durch ihr Leben 
reisen; „Downside	 up“	 – zeigt eine Welt in 
der jeder das Down Syndrom hat. Es ist die 
Norm. Eines Tages wird Eric geboren...; „Fru-
it“	– ein Formenspiel um den Dialog zweier 
mythologischer Kräfte – West und Ost; „Watu	
wote“	– 2015 gelingt Passagieren eines Rei-
sebusses in Kenia ein beispielloses Zeugnis 
der Menschlichkeit; „Hallo	 Papa“	 – Sophie 
durchlebt nach dem Tod ihrer Mutter Trauer. 
Ihre Welt ist schwarz, auch die ihres Vaters. 
Wie findet sie da heraus?; „Neue	Nachbarn“	
– Ein Mädchen beobachtet heimlich durch 
den Briefschlitz ihre „neuen Nachbarn“; „Fire	
in	 Cardboard	 City“	 – Wolkenkratzer, autos, 
panische Menschen in den Straßen: alles ist 
aus Pappe...; „The	fly“ – Nacht! Ein Fluchtwa-
genfahrer wartet während eines Bankraubes 
auf seine Komplizen. Alles, was er tun muss, 
ist abwarten – wäre da nicht diese Fliege... 
Welcher Augenblick spricht Sie an? 
Freuen Sie sich auf einen besonderen Abend 
im Kino Kenzingen! 
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Katholische Kirchengemeinde 
Kenzingen 
Pastoralteam: 
Pfarrer Klaus Fehrenbach, 
Tel. 07644-9226925, 
mail: pfr.fehrenbach@kath-kenzingen.de 

Gemeindereferentin Regina Eppler, 
07644-9226915, 
mail: eppler@kath-kenzingen.de 

Gemeindeassistentin Lijun Wang, 
07644-9226920, 
mail: wang@kath-kenzingen.de 
 
Website kath-kenzingen.de
 
Pfarrbüros: 
Kenzingen St. Laurentius 
Annette Wild 
Tel. 07644-9226911, FAX 922 6926 
Kirchplatz 16 
Mo. und Fr. von 10:00 – 12:00 Uhr, 
Mo. bis Do. 15.00- 17.00 Uhr 
e-mail: kenzingen@kath-kenzingen.de 

Bombach St. Sebastian 
Bettina Götz, 
Tel. 07644-1344, 
e-mail: bombach@kath-kenzingen.de 
Kirchstraße 12 
Do. 15:00 – 17:30 Uhr und 
nach Vereinbarung 

Hecklingen St. Andreas 
Annette Wild, 
Tel. 07644-344, 
e-mail: hecklingen@kath-kenzingen.de 
Dorfstraße 3 
Di. 10.00 – 12.00 Uhr und 
Fr. 14.00 – 16.00 Uhr 

Nordweil St. Barbara 
Silvia Blattmann, 
Tel./FAX 07644-8455, 
e-mail: nordweil@kath-kenzingen.de 
Am Kirchberg 6 
Do. 15:00 – 18:30 Uhr 
 
Gottesdienste der Kirchengemeinde Ken-
zingen vom 16. bis 24. März 2019 
Samstag, 16.03.2019 
Kenzingen 17:00 Beichtgelegenheit 
Nordweil 19:00 Hl. Messe im Gedenken an 
(1. Opfer) Mina Herbstritt / Fridolin und Bar-
bara Herr geb. Schneider, Verwandte, Nach-
barn und Freunde / Maria und Alfred Götz, 
Angehörige und Freunde / Maria und Bern-
hard Frank, Walburga Heggli-Frank, Paula 
Bosch, Elisabeth Kurz und Angehörige 
 
Sonntag, 17.03.2019 2. Fastensonntag 
Kenzingen 08:30 Hl. Messe im Gedenken an 
(1. Opfer) Luise Häringer, geb. Rinkenbach /
Eugen Zipse und Norberto Sumaoy / die Fa-
milien Zier und Wehrle 
Bombach 10:00 Hl. Messe für die Pfarrge-
meinden mitTaufe von Sophia Marlene Bie-
ber 
Hecklingen 18:30 Rosenkranz 
Nordweil 17:00 Rosenkranz 
19:00 Auftanken am Sonntag Abend - 
Sp(i)rit für die Woche 

Montag, 18.03.2019 
Kenzingen 18:30 Spitalkapelle: Rosenkranz 
für die Kinder und Jugendlichen 
 
Dienstag, 19.03.2019, Hl. Josef, Bräutigam 
der Gottesmutter Maria 
Kenzingen 10:30 Kapelle im Kreissenioren-
zentrum St. Maximilian Kolbe: Hl. Messe im 
Gedenken an verstorbenen Ehemann und 
Eltern 
Nordweil 12:20 Schülergottesdienst als hl. 
Messe 
 
Mittwoch, 20.03.2019 
Kenzingen 07:50 Schüler-Wort-Gottes-Feier 
Nordweil 17:30 Hl. Messe zum Abschluss 
des Landfrauentages 
 
Donnerstag, 21.03.2019 
Bombach 18:30 Rosenkranz 
19:00 Hl. Messe 
 
Freitag, 22.03.2019 
Hecklingen 19:00 kein Gottesdienst 
 
Samstag, 23.03.2019 
Hecklingen 19:00 Hl. Messe im Gedenken 
an (2. Opfer) Iris Hirschbolz geb. Schätzle 
/ (Jahrtag) Gertrud Müller geb. Eschbach 
und Silvester Müller / Andreas Eschbach, 
Ehefrau und Söhne, Julius Hämmerle, Sofie 
und Josef Müller / Albert Hämmerle, beide 
Ehefrauen, Kinder und Enkel Marcel / die 
verstorbenen aktiven und passiven Mitglie-
der des Kirchenchores: Heidi Schott, Gertrud 
Burkhart, Iris Hirschbolz 
mitgestaltet vom Kirchenchor 
 
Sonntag, 24.03.2019 - 3. Fastensonntag 
Kenzingen 18:00 Ökumenischer Gottes-
dienst zum Thema: „Seid fröhlich in der 
Hoffnung“ 
mitgestaltet vom Posaunenchor Kenzin-
gen und vom ökumenischen Bibelge-
sprächskreis 
in der katholischen Kirche 
Hecklingen 18:30 Rosenkranz 
Nordweil 10:00 Hl. Messe für die Pfarrge-
meinden 
17:00 Rosenkranz 
 
Herzliche Einladung zum Rosenkranzgebet 
täglich um 16.00 Uhr im Kreisseniorenzent-
rum St. Maximilian Kolbe in Kenzingen 
 
Die Chöre der Seelsorgeeinheit proben: 
Kirchenchor Kenzingen 
Di 20:00 Uhr Kath. Gemeindehaus, 
Chorleitung: Annekathrin Keil, Kontakt: 
Kath.Kirchenchor.Kenzingen@gmx.de 
 
Kirchenchor Hecklingen 
Mi 20:00 Uhr, Andreasheim, 
Vorstandsteam: Th. Christ Tel. 352, 
K. Eschbach Tel. 8717, B. Hug Tel. 1593 
 
Projektchor Con-Takt 
Mo: 19.15 bis 20:45 i. d. R. 14-tägig im kath. 
Gemeindehaus Kenzingen: 
Kontakt: Andrea Maihöfer-Stemann, Mail 
amstemann1@freenet.de 

Sänger/innen sind in allen Chören jeder-
zeit herzlich willkommen. 

Bücherei St. Andreas, Hecklingen 
Öffnungszeiten immer mittwochs von 
16:30 - 17:30 Uhr. Wir haben Bücher für alle 
Altersgruppen und freuen uns über Groß 
und Klein 
Die	 Bibliothekarinnen	 Johanna	 Burkhart,	
Antje	Knapp-Striegel,	Csilla	Schneider,	Sabine	
Jörger 
 

Firmung 2019 
Am Montag 18.03.19 wird es um 19.30 
Uhr einen Informationsabend für Eltern und 
Jugendliche im Gemeindehaus Kenzingen 
geben. Herzliche Einladung! Regina	 Eppler,	
Gemeindereferentin	

 
AUGENBLICKE – Kurzfilme im Kino 2019 
Herzliche Einladung zu einem besonderen 
Abend im Kenzinger Kino. Am Mittwoch 20. 
März 2019 um 20.00 Uhr werden 10 Kurzfil-
me hintereinander zu den unterschiedlichs-
ten Themen gezeigt. Das Kenzinger Kino be-
teiligt sich seit Jahren an den Kurzfilmtagen 
der Deutschen Bischofskonferenz. „Augen-
blicke – Kurzfilme im Kino“ zeigt zehn kleine 
(Meister-)Werke unterschiedlicher Genres 
und mit sehr unterschiedlichen Themen 
Freuen Sie sich auf einen besonderen Abend 
im Kino Kenzingen! 

 
Erstkommunionvorbereitung 2018/19 
Herzliche Einladung zum letzten Eltern-
abend vor der Erstkommunion am Don-
nerstag 21.03.2019 um 20.00 Uhr im Ge-
meindesaal in Kenzingen! Regina	 Eppler	
Gemeindereferentin 
 

Klausurtagung von Pfarrgemeinderat 
und Liturgieausschuss 
Am Freitag den 22.03. und Samstag den 
23.03.2019 wollen wir zusammen unsere 
Gemeinde in den Blick nehmen. Gottes-
dienste in der SE, Glaubenskurs, Taufpasto-
rale....Dabei wird uns Frau Barbara Löffel-
bein – Gemeindereferentin aus dem oberen 
Elztal begleiten. 

 

 

Kath. Frauenbund Nordweil 
+ Kath. Landfrauenbewe-
gung 
EINLADUNG zum Landfrauentag 
“ Neue Schmerztherapie bei Arthrose 
und Rückenschmerzen.“ 
Brigitte Kälin 
Heilpraktikerin für Schmerz- und Bewe-
gungstherapie 
 
Am Mittwoch den 20. März 2019 um 
14.30 Uhr im Gasthaus Linde, Nordweil. 
Anschließend um 17.30 Uhr Abschluss-
gottesdienst in der Kirche St. Barbara. 
 
Teilnahmegebühr pro Person 3,-- €  
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AUFTANKEN - Glaube erleben 
Am Sonntag Abend, den 17. März, laden 
Kerstin und Bertram Hensle wieder zu ei-
nem „Auftanken“-Abend um 19 Uhr in die 
Kath. Pfarrkirche St. Barbara Nordweil ein. 
Der Abend steht diesmal unter dem Motto 
„Meine Passion“ und wird durch Orgelspiel 
und Textvortrag gestaltet. 
Eingeladen sind alle, die auf der Suche nach 
„Sp(i)rit“ für ihren Alltag sind, und die sich 
gerne beschenken lassen wollen durch me-
ditative Texte und Musik. 
 
 

 
Evangelische Kirchen-
gemeinden im Bleichtal 
Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottes-
diensten und Veranstaltungen 
 
Gottesdienste 
Sonntag, 10. März 
Tutschfelden 9.30 Uhr Gottesdienst zum 
Thema Frieden, gestaltet von Pfarrer Botho 
Jenne und Konfi rmanden 
Broggingen 10.30 Uhr Gottesdienst 1x an-
ders mit Pfarrer Jenne und Team 
 
Der Gottesdienst 1x anders ist ein Gottes-
dienst in freier Form, mit alten und neuen 
Liedern, gestaltet von Pfarrer Jenne und 

dem Musikteam unserer Kirchengemeinde. 
Thema dieses Mal: „Nachtgedanken“. Parallel 
bieten wir Kinderbetreuung im Gemeinde-
keller an. 
Im Anschluss sind sie herzlich zum Kirchen-
kaff ee eingeladen. 
 
Veranstaltungen 
In Broggingen 
Die nächste Bibelstunde fi ndet am Mitt-
woch 20. März um 19.30 Uhr im Gemeinde-
keller unter dem Pfarrhaus statt. 
 
Der HomeRun geht wieder an den Start!
Wir planen mittlerweile den 9. HomeRun für 
Jugendliche ab 13 Jahren und laden gemein-
sam mit dem Evangelischen Jugendwerk Em-
mendingen jetzt schon herzlich dazu ein. 
Die Sache begeistert uns alle und die Krö-
nung ist natürlich, wenn wir diesen Tag mit 
ganz vielen Jugendlichen zusammen feiern 
dürfen und den Rekord der letzten Jahre mit 
fast 200 Teilnehmern übertreff en. 
Wir starten am Samstag, den 06.04.19 um 
11.00 Uhr an der Lerchenberghalle, Dorfmat-
tenstr. 4 in 79336 Herbolzheim-Broggingen. 
Ab 17.00 Uhr beginnt die Siegerehrung mit 
Bewirtung, Berichten der einzelnen Gruppen. 
10 km zu Fuß zurück nach Broggingen – und 
keiner weiß, wo der Weg beginnt! Informatio-
nen zu diesem besonderen Event sind ab so-
fort unter www.ejwem.com oder www.brog-
gingen.com zu fi nden. Bitte diesen Termin 
vormerken oder noch besser - gleich anmel-
den. Achtung Anmeldeschluss am 01.04.19 !!! 
Kirchengemeinde Broggingen und Evang. 
Jugendwerk Emmendingen 
 
In Tutschfelden 
Frauentreff  . Frauen im Gespräch über 
Gott und die Welt. 
Am Donnerstag den 21. März triff t sich der 
Frauentreff  um 9.30 Uhr im Jugendraum des 
Bürgerhauses. Wir hören etwas zum Thema 
„Engel – Gottes Geheimagenten und ihre 
Bedeutung für uns“. Herzliche Einladung! 
Beate Willaredt und Wilma Oesterle (Tel. 
9357610) 

Der Frauenkreis triff t sich dienstags von 19.30 
Uhr an im Jugendraum des Bürgerhauses 
Der Kirchenchor, der off en ist für weitere 
Sängerinnen und Sänger, mittwochs um 20 
Uhr im Vereinsraum im Bürgerhaus. 
 
 

 
 
 

 
GOTTESDIENSTE im Bleichtal  

 
 
 
 

Ort:   Broggingen Kirche am Berg 
 
Uhrzeit:  10:30 Uhr 
 
Datum:  17.03.2019 
 
Thema:           Nachtgedanken 
 
 
Begegnen Sie Gott und den Mitmenschen im Gottesdienst 1x 
anders, einem Gottesdienst in freier Form, mit alten und neuen 
Liedern für Groß und Klein gestaltet von  Pfr. Jenne und den 
Mitarbeitern des Musikteams.  
 
Parallel bieten wir Kinderbetreuung im Gemeindekeller an. 
 

                                  
 
Im Anschluss sind Sie herzlich zum Kirchenkaffee eingeladen.  
 
  
 
Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde Broggingen/Bleichheim
 

 

 
 

„Oase“ 
Freie Christen Kenzingen 
Gartenstraße 1 
79341 Kenzingen 
Tel. 07644/8966 
 
Wir laden herzlich ein: 
Sonntag: 
10:00 Uhr Gottesdienst 
 
Sonntag, 17.03.19: 
14:00 Uhr Dankgottesdienst anlässlich einer 
Silberhochzeit 
 
Am 17.03. gibt es keinen Gottesdienst um 
10:00 Uhr! 
 
Dienstag: 
19:00 Uhr Bibelgespräch 
 
Jeden letzten Freitag im Monat: 
19:00 Uhr Gebetsabend 
 
„Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor 
deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine 
Stimme hört und mir die Tür öff net, zu dem 
werde ich hineingehen und Gemeinschaft 
mit ihm haben.“ 
Die Bibel (Off enbarung 3, 20) 
 

Jehovas Zeugen
Versammlung Kenzingen
Holderackerstr. 7, 79346 Endingen
Telefon (07644) 926 50 77

----------

Sonntag, 17.03.2019, 10.00 - 11.45 Uhr
Biblischer Vortrag, Thema: Wo fi nden wir in 
schwierigen Zeiten Hilfe?
anschließend Bibel- und Wachtturm-Studi-
um

Wir feiern   
100 Jahre KDFB 
Diözesanverband 
Freiburg 

Zukunft gestalten – 
miteinander füreinander 
Ein Programmpunkt unserer Jubiläums-
veranstaltung wird in Freiburg die Kunst-
aktion „Engel der Kulturen“ am 17. Mai 
2019 
von 11 Uhr bis ca. 13 Uhr sein. 
  
Bei einem „Fest der Begegnung“ am 
22. Juni 2019 in Freiburg, in den Räu-
men des Collegium Borromaeum, neh-
men wir überdies die Geschichte und 
Zukunft des KDFB in den Fokus. 
Dieses Fest beginnen wir um 11 Uhr mit 
einem 
Jubiläumsgottesdienst in der Kon-
viktkirche in Freiburg,  
den Erzbischof Stefan Burger zele-
briert. 
  
Es wäre schön wenn viele daran teil neh-
men würden. 
  
Eine Anmeldung bei den jeweiligen 
Zweigvereinen bis zum 
20. März 2019 ist erforderlich. 
  
Nähere Infos und Anmeldung bei:   
Daniela Heß – Bombach 07644 923436   
Susi Hensle - Nordweil 07644 6586   
Johanna Blasel – Kenzingen 07644 8908 

Senioren
Am kommenden Seniorennachmittag 
geht es um  „den verlorenen Sohn“. Eine 
alte Geschichte. Geht uns die überhaupt 
noch etwas an? Sehr einfühlsam wir Frau 
Witzenleiter  die verschiedenen Perso-
nen und deren innere Haltungen mit uns 
betrachten.
Wir treff en uns, wie üblich, im Proberaum 
des Bürgerhauses in Tutschfelden am 
Mi., dem 27. März um 15:00 Uhr.  Ein-
geladen sind alle über 60 Jahren. Auch, 
wer nur mal schnuppern möchte oder 
sich einfach nur für dieses	 Thema interes-
siert, ist herzlich willkommen. Das Team 
vom Seniorenkreis. 
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Mittwoch, 19.00 - 20.45 Uhr
Zusammenkunft unter der Woche

Alle Zusammenkünfte sind öffentlich.
Interessierte Personen sind jederzeit will-
kommen!
Internet: jw.org

Hospiz-Hecklingen e.V. 
Wanderung für Trauernde 
Wir laden ein am Sonntag, 17.03.2019, mit-
zugehen. 
Der Treffpunkt ist um 14.00 Uhr beim Kin-
dergarten Schnellbruck, Ecke Bombacher 
Straße / Alte Straße in Richtung Bombach. 
Die Wanderstrecke ist ca. 6-7 km lang, 
gutes Schuhwerk ist zu empfehlen, 
weitere Informationen unter 07644 8961. 
Die Wanderungen bieten eine Möglichkeit, 
mit anderen Menschen in ähnlicher Situa-
tion gemeinsam unterwegs zu sein. Beim 
Wandern in der Natur und im Austausch mit 
anderen Betroffenen kann neuer Mut und 
Kraft geschöpft werden. 
 
 

Neuapostolische Kirche 
Herbolzheim, Steigstraße 

Sonntag, 17.03.2019 
09.30 Uhr Gottesdienst in der Bezirkskirche 
Offenburg, Glaserstr. 1 
 
Montag, 18.03.2019 
19.30 Uhr Sitzung Jugend-Orga-Team 
 
Mittwoch, 20.03.2019 
20.00 Uhr Gottesdienst 
 
Sonntag, 24.03.2019 
09.30 Uhr Gottesdienst 
 
 
Zu allen Gottesdiensten und Veranstal-
tungen sind interessierte Mitbürger/in-
nen jederzeit herzlich willkommen. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie gerne 
auch beim Gemeindevorsteher H. Kussin, 
Tel. 07643 / 86 88 oder im Internet: 
www.nak-sued.de bzw. 
www.nak-freiburg-offenburg.de 
 

Oberrheinische Narrenschau 
Kenzingen 

Das Fasnetsmuseum des Verbandes 
Oberrheinischer Narrenzünfte 

 
Die Oberrheinische Narrenschau in Ken-
zingen vermittelt einen lebendigen Ein-
druck der alemannischen Fasnet und 
verbreitet so das ganze Jahr über Fas-
netsstimmung. 
 
Über 300 Narrengruppen aus dem Ge-
biet Ober- und Hochhrein in fantasie-
vollem Häs und kunstvoll geschnitzten 
Holzlarven, in Gruppen nach Vogteien 
zusammengestellt, verdeutlichen dem 
Besucher die Vielfalt alemannischen Fas-
netbrauchtums. Im Museumsshop be-
steht die Möglichkeit kleine Andenken 
wie Mäskchen, Wappengläser, Bücher 
und vieles mehr rund um die Fasnet zu 
erwerben. 
 
Gerne erhalten Sie auf Wunsch eine Füh-
rung durch die Narrenschau, in der Ihnen 
die Geschichte der alemannischen Fas-
net durch unsere kundigen Museums-
führer und Museumsführerinnen näher 
gebracht wird. Dieses Angebot kann 
auch außerhalb der Öffnungszeiten ver-
einbart werden. 

Das museumseigene Hockstübchen bie-
tet Platz für bis zu 35 Personen und kann 
für private Veranstaltungen, wie z.B. Fa-
milienfeiern oder Jahrgangstreffen, an-
gemietet werden. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
Unsere Öffnungszeiten: 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
14:00 bis 17:00 Uhr 
(im Dezember ist das Museum nur für 
Gruppen geöffnet) 
 
Sie möchten eine Führung oder unser 
Hockstübchen mieten? 
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf 
oder Ihre E-Mail 

Tel.: 07644 900-116 
E-mail: post@kenzingen.de 

Versehrten-
Behinderten-
Sportgruppe

Die Radwandergruppe startet jeden Diens-
tag um 15.00 Uhr an der Alten Halle. Wir 
kegeln jeden zweiten Mittwoch um 19 Uhr 
und schwimmen immer samstags um 8 Uhr. 
Nähere Auskünfte erteilt gerne Josef Ber-
blinger unter 07644-7256. 
 

 
Parkinson Regionalgruppe der 
dPV Breisgau-Nord Kenzingen 
Die Parkinson-Selbsthilfegruppe trifft sich 
immer am 3. Freitag im Monat um 14.30 Uhr 
im großen Saal des Kreisseniorenzentrums, 
Offenburger Straße 10. 
Neue Teilnehmer sind immer willkommen. 
Auskunft Willi Temmer, Regionalleiter 
Tel.07644-1420 
eM temmerw@gmail.com 
 
Tanz für Menschen mit Parkinson oder 
anderen Bewegungsstörungen 
Im Festsaal des Kreisseniorenzentrums St. 
Maximilian-Kolbe findet ebenfalls jeden 3. 
Freitag im Monat 
um 16.00 Uhr ein Treffen mit der internati-
onal bekannten Brain-Dance-Tänzerin Moni-
ca Gillette statt. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich.
 

 
TTSV Kenzingen 
Koronarsportabteilung
Die Übungsabende für Herzkranke finden 
wöchentlich jeweils dienstags in der Schul-
buckhalle in Bombach statt.
Für die Gruppe 1 ist die Übungszeit von 
17.45 bis 18.45 Uhr,
für die Gruppe 2 von 19.00 bis 20.00 Uhr.
Ansprechpartner sind:
Übungsleiter:
Michael Bradatsch, Telefon 7329
Abteilungsleiter:
Werner Schäfer, Telefon 4603 
 
 
 

Philippinischer 
Kampfsport- 
verein  
Kenzingen

Arnis Trainingszeiten 
Montag: 19:00 bis 21:00 
Nordweil Herrenberghalle 
Freitag: 19:00 bis 21:00 
Bombach Schulbuckhalle 
 
Interesse an einem Schnuppertraining? 
R. Kaufmann, Telefon 01727610699 
www.kombat-kenzingen.de 
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Judo Club Kenzingen e.V. 
Trainingszeiten: 
Montag und Donnerstag 
18.30 bis 20.00 Uhr Kinder ab 5 Jahren und 
Jugendliche 
20.00 bis 21.30 Uhr Erwachsene 
Turn- und Festhalle Kenzingen 
Der nächste Anfängerkurs findet nach den 
Sommerferien statt. 
Mehr Infols unter www.judo-club-kenzin-
gen.de oder 
bei Gerd Kroner, Telefon 07644 5588510. 
 
 
Schützengesellschaft  
Üsenberg 
Schützenhaus (nach dem Kriegerdenkmal 
rechts hoch in den Wald) 
Jugendtraining: 
jeden Samstag ab 18.00 Uhr 
 
Schützentraining: 
jeden Freitag ab 20.00 Uhr 
jeden Sonntag ab 10.00 Uhr 
 
Bei Interesse an einem Probetraining bitte 
jugend@sg-kenzingen.de oder 
osm@sg-kenzingen.de kontaktieren! 
 
 

Verein für deutsche 
Schäferhunde
Ortsgruppe Kenzingen

Übungszeiten: 
Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr 
Jeden Samstag ab 15.00 Uhr 
Vereinsgelände „Im Brünnele“ 
beim Recyclinghof 
Telefon 07643 8964 
 
 
Angelsportverein Kenzingen, 
Im Brünnele 9 
Öffnungszeiten des Vereinsheims 
Freitag 20 Uhr - 24 Uhr 
Sonntag 10 Uhr - 13 Uhr 
Telefon: 07644 7683 
 
 

Kleintierzuchtverein 
Kenzingen,  
Im Brünnele 

Öffnungszeiten des Vereinsheims: 
Sonntag 10:00 bis 12:30 Uhr. 
 

 
Skat-Club Üsenberger Asse 
Spielabende	Freitag,	Spielbeginn:	19.30	Uhr	
Sport- & Tagungshotel Kenzingen 
Breitenfeldstraße 51 
Interessierte	Skatspieler/-innen	sind	als	Gäste	
herzlich	eingeladen. 
Telefon	(07644)	–	9265220	oder	9265451 

Tischtennis-Sportver-
ein Kenzingen e.V. 
Trainingszeiten (in der Alten 
Turn- und Festhalle): 

Dienstag 
17:00-20:00 Uhr Jugendtraining 
ab 20:00 Uhr Herren-Training 
Mittwoch 
18:00-20:00 Uhr Jugendtraining 
ab 20:00 Uhr Herren-Training 
Donnerstag 
17:15-18:30 Uhr Anfängertraining 
 
Tischtennisspiele in den kommenden 
Tagen: 
Mo,11.03.19 
20:00 Uhr TTC Köndringen - Herren II 
(Bezirksklasse) 
 
Do,14.03.19 
20:00 Uhr TTC Wyhl II - Herren V (D-Klasse) 
 
Fr,15.03.19 
17:30 Uhr Minis II - TTC Forchheim 
(Minis, Alte Halle) 
18:00 Uhr SPVGG. Alem. Müllheim - U18 III 
(Bezirksklasse) 
20:00 Uhr TTC Heimbach II - Herren V 
(D-Klasse) 
 
Sa, 16.03.19 
10:00 Uhr Minis I - FT 1844 Freiburg (Minis, 
Alte Halle) 
10:00 Uhr SV Kirchzarten III - U18 II 
(Bezirksliga, Alte Halle) 
10:00 Uhr U18 I - SV Kirchzarten 
(Landesliga, Alte Halle) 
17:30 Uhr Herren IV - TTC Reute 
(B-Klasse, Herrenberghalle) 
19:30 Uhr Herren I - FT 1844 Freiburg IV 
(Landesliga, Alte Halle) 
 
Sa,23.03.19  
19:00 Uhr FT 1844 Freiburg - Herren II 
(Landesliga) 
19:30 Uhr TTC Suggental III - Herren IV 
(B-Klasse) 
 
So,24.03.19 
15:00 Uhr Herren IV - TTC Emmendingen 
(B-Klasse, Herrenberghalle) 
 
Der TTSV freut sich über zahlreiche Zuschau-
er bei den Heimspielen. Für Auswärtsspiele 
bietet sich die Mitfahrgelegenheit an. An-
meldungen bis 2 Tage vor Spielbeginn bei 
Stefan Krumm (0159 05398129). 

 

Öffnungszeit der Bücherei:
Di: 15.00 - 17.30 Uhr
Do: 09.30 - 11.00 Uhr
 17.00 - 19.30 Uhr

Eisenbahnstr. 22, EG Amtsgerichtsgebäude
während der Öffnungszeiten:
Tel.: 0160 5703978 oder 07644/5589074

Katholische  
öffentliche Bücherei
St. Laurentius, Kenzingen

Eisenbahnstr. 22, in den Räumen des Amts-
gerichts, 79341 Kenzingen  
Tel. 07644 5589074 während der Öffnungs-
zeiten 

Bücherflohmarkt und Puzzle-Tauschbörse 
während der Öffnungszeiten 
 
Wir sind online: 
www.bibkat.de/koeb-kenzingen 
e-mail: koeb-Kenzingen@web.de 
 
 

Schwarzwaldverein 
Kenzingen e. V. 

Mittwoch, den 20. März 2019 
Wanderung im Bärenwald 
Einkehr: Weingut Ritter 
14.30 Uhr Ecke Friedhof/Bombacherstraße 
 
Mittwoch, den 27. März 2019 
Emmendingen Herget-Schokoladenmanu-
faktur 
Besichtigung – Führung € 10.-- 
incl. reichliche Kostproben:verschiedene 
Schokoladen, Pralinen, Trüffel, 
Feinschmecker-Schololaden, 
Begrüßungsgetränk 
Treffpunkt: 13.30 Uhr Kirchplatz mit Pkw 
telef.: Anmeldung: Benzin Christel 07644-
7605 
 
 

Musikverein Hecklingen e.V. 
Generalversammlung am Freitag, 
15.03.2019,  im Pfarrheim St. Andreas 
in Hecklingen 
  
19:15 Uhr – Förderverein  
20:00 Uhr – Musikverein  
  
Berichte und Neuwahlen.   
Beschlussfassung einer Geschäftsord-
nung zur Anpassung des Mitgliedsbei-
trags als Ergänzung zur Satzung des Mu-
sikverein Hecklingen e.V. 
  
Alle Mitglieder, sowie alle interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger sind hierzu 
recht herzlich eingeladen. 
  
Die Tagesordnung kann auf der Website 
des Vereins eingesehen werden: 
www.musikverein-hecklingen.de 

 
Musikverein Nordweil e.V.
Generalversammlung
Am Freitag, den 15. März 2019 lädt der Mu-
sikverein Nordweil e.V. um 20.00 Uhr zur Ge-
neralversammlung ins Gasthaus Linde ein. 
Es werden Neuwahlen statt finden. 
 
Es wird über Satzungsänderungen abge-
stimmt. 
Die Satzungsänderungen können im Vor-
feld zur Generalversammlung auf unserer 
Vereinshomepage oder per direkter Anfrage 
an die Vorstandschaft eingesehen werden. 
Alle Mitglieder, Freunde und Gönner sind 
herzlich eingeladen. 
 
Tobias Wacker 
Geschäftsführender Vorstand 
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Tennisverein Kenzingen
Liebe Mitglieder, Liebe Tennisfreunde 
die Tage werden länger, die Sonne scheint 
und es wird langsam Zeit, dass wir uns um 
unsere Tennisplätze
kümmern. Es steht die Frühjahrsinstand-
setzung der Plätze an mit der Aktion „Roter 
Sand - Hand in Hand“
Wir beginnen mit den Plätzen 1 und 2, da-
nach kommen die Plätze 3-5 dran. Es gibt 
Gehölzarbeiten zu tun sowie
Anstricharbeiten vorne an den Balken beim 
Vereinsheim.
Für diese Arbeiten benötigen wir viele hel-
fende Hände ;-)
Als Termine für die Arbeiten haben wir fest-
gelegt: 
•	 Samstag, 16.03.18 ab 9.00 Uhr
•	 Samstag, 23.03.18 ab 9.00 Uhr
•	 Samstag, 30.03.18 ab 9.00 Uhr
•	 Samstag, 06.04.18 ab 9.00 Uhr

Im Anschluß an die Arbeiten ist für das leibli-
che Wohl mit einem Imbiss gesorgt.
Die Projektleiter Dieter Groß und Fabian Glaser 
freuen sich über eine rege Beteiligung! Weite-
re Termine können aufgrund Witterungsein-
fl üssen (Regen) notwendig sein. Diese werden 
kurzfristig per Email bekannt gegeben.  
Um die Neuaufl age unserer Vereinszeit-
schrift auf den neuesten Stand zu bringen, 
benötigen wir noch Bilder der Mannschaf-
ten. Wir haben einen Fototermin festgelegt 
für Sonntag den 24.03.2019 11:00 Uhr auf 
der Tennisanlage in Kenzingen. Bitte kommt 
alle im Mannschaftstrikot. 

Kontakt: Sybille Schlenker    Musik_verbindet@web.de 
 

 
 

 
 
 
 

Musik verbindet 
 

 
Du wolltest schon immer lernen ein Instrument zu spielen 
oder nach einer langen Pause wieder damit anfangen? 

 
Dann mach mit  

bei der Bläserklasse für Erwachsene 
 
 

Das erwartet dich:  
- Jede Woche 1 Stunde Unterricht in der Gruppe 
- Zusätzlicher Gruppen- oder Einzelunterricht 
- Du kannst das Blasinstrument deiner Wahl einfach 

mieten. 
 

Interessiert? 
 
 

Dann komm zum Infoabend am 26.03.19 um 20:00 Uhr im 
Probelokal der Stadtkapelle Kenzingen 
In der Ladhofstrasse 6 in Kenzingen.  

Wir freuen uns auf dich! 
  

Der Förderverein für das Kreisseniorenzentrum 
St. Max. Kolbe e.V., Kenzingen 

lädt ein zu einem 

  
Konzert mit dem 

 
Akkordeonclub Rheinhausen 1937 e.V. 

 
 

Sonntag, 31. März 2019 um 15 Uhr 
im Festsaal des Kreisseniorenzentrums,  

Kenzingen, Offenburger Str. 10 
 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Eintritt frei !!! 
Über eine Spende würden wir uns freuen. 

 
   Das Repertoire reicht von  volkstümlicher über 

klassische bis hin zu moderner Musik und Musicals  
 

Musikalische Leitung: Petra Krumm 
    

 

 

Basketball im AUV Kenzingen 

 
Training Jugendliche im Alter von 8 – 12 Jahren 

Mittwochs 18.15 Uhr Üsenberghalle 
 

1. Mannschaft ab 19:30 Uhr Üsenberghalle 
 
 

Heimspiel 
Mittwoch 20. März 2019 um 19:30 Uhr 

Üsenberghalle 
AUV Kenzingen : TV Freiburg-Herdern 2 
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Sportverein
Kenzingen e. V.

Herren: Sonntag, 17.03.2019 
12:45 Uhr FC Rimsingen 2 – SV Kenzingen 2 
15:00 Uhr FC Rimsingen – SV Kenzingen 
(Spielort: Sportplatz Niederrimsingen) 
 
Frauen: Samstag, 16.3.2019 
16:00 Uhr SG Herbolzheim – SC Hofstetten 2 
(Spielort: Mühlengrün Kenzingen) 
Frauen: Mittwoch, 20.03.2019 
19:30 Uhr SG Freiamt/Ottoschwanden – 
SG Herbolzheim 
(Spielort: Sportplatz Freiamt) 
 
A-Junioren: Samstag, 16.03.2019 
17:00 Uhr SG Gundelfingen 2 – 
SG Nordweil/Wagenstadt 
(Spielort: Sportplatz Freibg. Zähringen) 
B-Junioren: Samstag, 16.03.2019 
16:30 Uhr VFR Merzhausen – 
SG Nordweil/Wagenstadt 
(Spielort: Sportplatz Merzhausen) 
C-Junioren: Freitag, 15.03.2019 
18:45 Uhr SG Kenzingen – SG Bötzingen 
(Spielort: Sportplatz Tutschfelden) 
D-Junioren: Samstag, 16.03.2019 
11:00 Uhr SV Gottenheim – SV Kenzingen 
(Spielort: Sportplatz Gottenheim) 
E-Junioren: Sonntag, 17.03.2019 
11:00 Uhr SV Kenzingen 2 – SG Breisgau 
(Spielort: Mühlengrün Kenzingen) 
 
 

Sportverein
Bombach e.V.

 
   
SV Bombach 1928 e.V.  
 
SVB hat Spielfrei 
 
Das Heimspiel gegen den Riegeler SC wurde 
auf den 18.04.2019, Gründonnerstag, 19:00 
Uhr verlegt. 
 

Voranzeige:  
Samstag, 23.03.2019 
13:00 Uhr FC Teningen II – SV Bombach 
 
Wir sehen uns auf dem Fußballplatz 

Ihr SV Bombach 
 

 

Sportverein
Hecklingen e.V.

SV Hecklingen 1929 e.V. 
Nachdem alle drei Mannschaften mit einem 
Sieg in das Jahr 2019 gestartet sind, findet 
kommenden Sonntag bereits der erste Su-
per-Sonntag in 2019 statt. 
Die Erste hat den SV Achkarren zu Gast. Mit 
einem Sieg kann man einen weiteren Kon-
kurrenten im Abstiegskampf etwas distan-
zieren. 

Die Zweite bekommt es mit der starken Re-
serve des FC Teningen zu tun. Die junge und 
spielstarke Truppe möchte sich diese Saison 
zu gerne mit dem Aufstieg belohnen. Hier 
heißt es über den Kampf und dem Team-
geist den Gegner zu ärgern. 
Die Dritte spielt gegen die Dritte der SG Si-
monswald. Mit einem Sieg kann man den 
Tabellennachbarn distanzieren und den An-
schluss an die vorderen Plätze halten. 
 
Aktive Mannschaften 
Sonntag, 17.03.2019 
11:00 Uhr: SG Hecklingen/Malterdingen III – 
SG Simonswald III 
13:00 Uhr: SG Hecklingen/Malterdingen II – 
FC Teningen II 
15:00 Uhr: SG Hecklingen/Malterdingen – SV 
Achkarren 
 
Mitgliedsbeiträge 
Liebe Mitglieder/innen bitte beachtet, dass 
die Mitgliedsbeiträge in der ersten Aprilwo-
che eingezogen werden. 
 
Weitere Infos und Bilder auf 
www.svhecklingen.de 
 

 

Zumba-Kurse in Hecklingen

Wann? 12 x Montags (25.03. – 08.07.2019)
18:00 – 19:00 Uhr 
19:15 – 20:15 Uhr

Wo? Sporthalle der Grundschule Hecklingen 
(Hinterdorfstraße 20)

Kosten? 78 € Gebühr pro Kurs
plus Mitgliedschaft im Sportverein Hecklingen 
(36 € im Jahr)

Fragen und Anmeldung bitte an sina-hug@gmx.de oder 
0176/83581957 senden. 

Ich freue mich auf Euch!

Eure Sina

Kostenlose Probestunde

am 18.03.2019 um 18 Uhr 

Bei Interesse bitte kurze Nachricht an 

mich :)

Zumba-Kurse in Hecklingen
Wann?  12 x Montags (25.03. – 08.07.2019)
 18:00 – 19:00 Uhr
 19:15 – 20:15 Uhr
Wo?  Sporthalle der Grundschule 
 Hecklingen (Hinterdorfstraße 20)
Kosten?  78 € Gebühr pro Kurs
 plus Mitgliedschaft im Sportverein 
 Hecklingen
 (36 € im Jahr)

Fragen und Anmeldung bitte an sina-hug@
gmx.de oder 0176/83581957 senden.
Ich freue mich auf Euch!
Eure Sina

Kostenlose Probestunde
am 18.03.2019 um 18 Uhr
Bei Interesse bitte kurze Nachricht an mich :)
 
 

SV Nordweil
1923 e.V.

SG Nordweil/Wagenstadt 
Der Auftakt in die Rückserie steht am mor-
gigen Samstag, 16. März an, wenn man 
in Nordweil die SG Prechtal/Oberprechtal 
empfängt, welche aktuell ebenfalls im obe-
ren Tabellendrittel beheimatet ist. Es handelt 
sich somit schon um ein kleines Topspiel 
in der Bezirksliga Freiburg. Der Sieger der 
Begegnung bleibt oben dran, der Verlierer 
wird den Kontakt wohl erstmal abreißen las-
sen müssen. Für Spannung ist gesorgt und 
wie in den vergangenen Aufeinandertreffen 
sicherlich auch für viele Tore. 
 
Sa. 16.03., 13.45 Uhr: 
SG Nordweil/Wagenstadt II – 
SG Prechtal/Oberpr. II (in Nordweil) 
Sa. 16.03., 16.00 Uhr: 
SG Nordweil/Wagenstadt I – 
SG Prechtal/Oberpr. I (in Nordweil) 
en (in Herbolzheim) 
 
Jugendfußball im Bleichtal 
Allmählich starten auch die Juniorenteams 
wieder in den Ligaspielbetrieb. Am heuti-
gen Freitagabend finden beispielsweise in 
Tutschfelden zwei Partien statt. 

Freitag, 15. März 
17:30 Uhr D1-Junioren SG Bleichtal – 
SC Holzhausen (in	Tutschfelden) 
18:45 Uhr C1-Junioren SG Bleichtal/Kenzin-
gen – SG Bötzingen (in	Tutschflelden) 
Samstag, 16. März 
16:30 Uhr B1-Junioren VFR Merzhausen - 
SG Bleichtal/Kenzingen (in	Merzhausen) 
17 Uhr A1-Junioren SG Gundelfingen/
Wildtal/Zähringen 2 - SG Bleichtal/Kenzin-
gen (in	FR-Zähringen) 

Hatha Yoga Kurs beim SVN
Der nächste Yoga Kurs für Frauen und Män-
ner steht an.
Der Kurs beinhaltet vielseitige Übungen, 
um den Körper intensiver zu erfahren, be-
weglich und leistungsfähig zu halten, ihn zu 
kräftigen und zu entspannen.
Jeweils Dienstags 18:15 - 19:45 Uhr, Beginn 
19.03.2019, insgesamt 10 AbendeDie Kurs-
gebühr beträgt 70€ 
Der Kurs ist bei der Zentralen Prüfstelle für 
Prävention zertifiziert. 
Die Gebühr kann von den gesetzlichen 
Krankenkassen erstattet werden. 
Bitte anmelden bei: 
Luzia Scheibe, YOGA-Lehrerin BDY/EYU
Mobil 01737251836 oder per E-Mail:
Luziasch@web.de 

SozialverbandVdK,  
Ortsverband Kenzingen -  
Vorankündigung 
Die diesjährige Mitgliederversammlung 
des Sozialverbandes VdK, Ortsverband 
Kenzingen, findet am Samstag, dem 30. 
März 2019, um 15.30 Uhr,  in der Gast-
stätte Beller in Kenzingen, Hauptstraße 
41, statt. Hierzu laden wir recht herzlich 
ein. Über Ihr Kommen würden wir uns 
sehr freuen.  
  
Im Namen der Vorstandschaft 
Winfried Höhmann 
1. Vorsitzender 
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Turnen - Handball - Volleyball - Badminton 
www.turner-bund-kenzingen.de 
 
Samstag 16.03.2019 Auswärtsspiele: 
16.15 Uhr Kreiskl. Herren 
TV Todtnau - TB Kenzingen II 
18.00 Uhr Landesliga Damen 
TV Ehingen - TB Kenzingen 
20.00 Uhr Landesliga Herren 
SG Gutach/Wolfach - TB Kenzingen  

Samstag 16.03.2019 Heimspieltag 
Breisgauhalle Herbolzheim: 
11.15 Uhr weibliche Jugend C 
SG Kenzingen/Herbolzheim - HSG Freiburg II 
12.30 Uhr weibliche Jugend A 
SG Kenzingen/Herbolzheim - HBL Heiters-
heim 
14.05 Uhr weibliche Jugend E 
SG Kenzingen/Herbolzheim - SG Waldkirch/
Denzlingen 
15.15 Uhr E-Jugend 
SG Kenzingen/Herbolzheim II – HG Müll-
heim/Neuenburg 
Sonntag 17.03.2019 Auswärtsspiele: 
12.00 Uhr weibliche Jugend C 
HBL Heitersheim - SG Kenzingen/Herbolz-
heim 
13.00 Uhr E-Jugend 
HSG Freiburg - SG Kenzingen/Herbolzheim 
 
 
 

Herbolzheimer Tafel e.V. 
Konrad-Adenauer-Ring 1, 
79336 Herbolzheim 
Tel. 07643-933432 
Öffnungszeiten: 
Montag   13.30 - 16.00 Uhr 
Mittwoch  13.30 - 16.00 Uhr 
Freitag   13.30 - 16.00 Uhr 
Samstag  10.00 - 12.00 Uhr 
 
Bitte an unsere Unterstützer und Spen-
der: 
Vielleicht haben Sie eine Überproduktion 
oder leicht defekte Ware innerhalb des MHD. 
Wir sind froh über jede Lebensmittelspende. 
Für eine Geldspende, die zur Deckung der 
Unkosten (Müll, Strom, Heizung) dient und 
uns hilft, notwendige Anschaffungen zu tä-
tigen, sind wir Ihnen sehr dankbar. 
 
Bankverbindung: IBAN: 
DE 23682900000049344201 
 
Die Herbolzheimer Tafel e.V. ist ein eingetra-
gener, gemeinnütziger Verein und stellt Ih-
nen gerne eine Spendenbescheinigung aus. 

Das Herbolzheimer Tafelteam sucht eh-
renamtliche Mitarbeiter. 
Infos unter 07643-933432, Fr. Ruddies. 
 
 
Reservistenkameradschaft 
Oberrhein im VdRBW e.V. 
Die Reservistenkameradschaft Oberrhein im 
VdRBW e.V. trifft sich immer am Samstag in 
den geraden Kalenderwochen ab 19:30 Uhr 
an wechselnden Orten. 
Wir freuen uns über jeden ehemaligen, ak-
tuellen und zukünftigen Soldaten, der oder 
die in gemütlicher Runde soldatische Kennt-
nisse auf aktuellen Stand bringen möchte. 
Info‘s zum Treffpunkt und anderen Fra-
gen gibt es von Dieter Bruhin unter 0175-
9145263 
 

 
Neuer Studienbeginn der VWA 
zum/zur Betriebswirt/in (VWA) 
& Bachelor of Arts (B.A.) ab 
September 2019 
Informationsabend am Donnerstag, 21. 
März ab 18.00 Uhr in der Hochschule Of-
fenburg 
Ob Kleinbetrieb, Mittelständler oder Groß-
konzern – kein Unternehmen kommt 
heutzutage ohne betriebswirtschaftliche 
Generalisten aus. Berufsbegleitend, praxiso-
rientiert und auf hohem Niveau wird dieses 
Wissen von der VWA Freiburg an verschiede-
nen Studienorten vermittelt. 
Auch 2019 beginnt in Offenburg ein neuer 
berufsbegleitender Studiengang zum/zur 
Betriebswirt/in (VWA). Parallel dazu kann 

der akademische Grad Bachelor of Arts (B.A.) 
in Management oder Digital Leadership er-
worben werden. 

•	 Weiterbildung neben dem Beruf
•	 Auch ohne Abitur möglich
•	 Nur zwei Abende pro Woche in Offen-

burg
 
Am Donnerstag, 21. März 2019 ab 18.00 
Uhr findet hierzu in der Hochschule Of-
fenburg, Badstraße 24, Offenburg, Bau B, 
Raum B 012 ein Informationsabend statt. 
 
18:00 Uhr – 19:00 Uhr Betriebswirt/in 
(VWA)
19:00 Uhr – 20:00 Uhr Bachelor of Arts (B. 
A.) 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
VWA Freiburg
Eisenbahnstraße 56
79098 Freiburg

Tel: (0761) 38673-15 oder -16
E-Mail: info@vwa-freiburg.de 
Homepage: www.vwa-freiburg.de 
 
 Kleiderkammer Kenzingen 

Gutes aus zweiter Hand! 
In Kenzingen, Industriestr. 6 (Eingang 
Ladhofstraße) bietet die Kleiderkammer 
eine gute Einkaufsmöglichkeit für alle zu 
günstigen Preisen. 
  
Erweiterte Öffnungszeiten ab April 
2019:
•	 Jeden Dienstag von 09:00 bis 11:30 

Uhr
•	 Jeden ersten und dritten Donnerstag 

im Monat von 15:00 bis 18:00 Uhr

Was gibt es in der Kleiderkammer?
•	 Damen- und Herrenkleidung: Blu-

sen, Hemden, T-Shirts, Hosen, Jeans, 
Schuhe, Sportbekleidung, Jacken und 
Mäntel etc.

•	 Kinderkleidung: Babybekleidung, 
Hosen, Pullis, Jacken, Schuhe, Sport-
bekleidung etc.

•	 Wäsche: Bettzeug und Decken, Tisch-
wäsche etc.

Qualitätsmanager/-in (IHK) 
Im Rahmen des Zertifikatslehrgangs zur/
zum Qualitätsmanager/-in (IHK) werden 
in einzelnen Modulen die notwendigen 
Kenntnisse vermittelt, die es Mitarbei-
ter/-innen ermöglichen, ein QM-Sys-
tem mit aufzubauen und umzusetzen. 
Lehrgangsstart ist am 12. April 2019 im 
IHK-BildungsZentrum Freiburg (Schne-
wlinstraße 11-13). 
  
In 4 Einzelmodulen werden die wichti-
gen Themenbereiche von den Grundla-
gen eines Qualitätsmanagementsystems 
bis zur Implementierung, die Durchfüh-
rung interner Audits und einem Über-
blick über Methoden und Tools behan-
delt und praxisnah vermittelt.  
Jedes Modul kann einzeln belegt werden 
und schließt mit einer handlungsorien-
tierten Wissensabfrage ab. Nachdem alle 
Module erfolgreich absolviert wurden, 
wird das Zertifikat Qualitätsmanager/-in 
(IHK) vergeben.  
  
Für Unternehmen ist es heute entschei-
dend, wie sie aus Kundensicht beurteilt 
werden. Ein umfassendes und hoch-
wertiges Produktportfolio alleine reicht 
nicht. Oft wird die Zertifizierung nach 
ISO 9000ff. zu einem maßgeblichen Kri-
terium bei der Auftragsvergabe. Somit 
entscheidet die Einführung und Umset-
zung eines Qualitätsmanagementsys-
tems auch über die Wettbewerbsfähig-
keit am Markt.  
  
Näheres, kostenlose Beratung und In-
formationsmaterial gibt es beim IHK-Bil-
dungsZentrum Südlicher Oberrhein, Te-
lefon 0761/2026-0, e-Mail info@ihk-bz.de 
oder www.ihk-bz.de.  
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Philosophisches Café
Wir treff en uns einmal im Monat zum 
zwanglosen Gedankenaustausch unter 
Gleichgesinnten zu allgemeinen Themen 
des Lebens. Es besteht keine konfessio-
nelle Gebundenheit.
Unter nächstes Treff en fi ndet am Montag 
den 18. März 2019 um 18.00 Uhr statt in 
den Räumen der Heilpraktikerschule Isol-
de Richter, Üsenbergerstraße 13, 74341 
Kenzingen.
Unser Thema lautet: Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht
 Es werden dazu konkrete Hilfen gegeben. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Für zukünfti-
ge Themen sind wir für Ideen und Impul-
se der Teilnehmer off en.
Neue Gäste sind herzlich willkommen.
 
 
Informationsveranstaltung: 
Geburt im Kreiskrankenhaus 
Emmendingen 
Das Team der geburtshilfl ichen Abteilung 
bietet zwei Infoabende zu den Themen Ge-
burt und Wochenbett im Kreiskrankenhaus 
Emmendingen an. 
Am ersten Abend erfahren Sie Wissenswer-
tes über die Geburt, die Betreuung im Kreiß-
saal und wie wir Sie auf Ihrem individuellen 
Weg, in Sicherheit und Geborgenheit zu ge-
bären, begleiten. 

Der zweite Abend widmet sich den ersten 
Tagen nach der Geburt. Eine Still- und Lak-
tationsberaterin/ Kinderkrankenschwester 
informiert über die Förderung der emoti-
onalen Bindung (Bonding), die Ernährung 
und die Bedürfnisse Ihres Kindes – so wollen 
wir die junge Familie unterstützen. 
Nach den Vorträgen beantworten wir gerne 
alle Fragen, die Sie beschäftigen. Sie können 
am 1. Abend den Kreißsaal und am 2. Abend 
die Wochenstation besichtigen. 
Wann:  Mittwoch, 27.03.2019 und 
  Mittwoch 03.04.2019, 18:30 Uhr 
Wo:   Veranstaltungsraum im Neben-
  gebäude, U1, Adolf-Sexauer-
  Straße 3 
 
 

Ecuadorianische Austausch-
schüler suchen Gastfamilien! 
Die Austauschschüler der Deutschen Schule 
Quito (Ecuador) wollen Deutschland haut-
nah erleben. Dazu sucht das Humboldteum 
Familien, die off en sind, einen ecuadoria-
nischen Austauschschüler (ca. 15 Jahre alt) 
aus dem kleinsten Land Südamerikas als 
Kind auf Zeit aufzunehmen. Spannend ist es, 
mit und durch den Austauschschüler den ei-
genen Alltag neu zu erleben, und gleichzei-
tig ein Fenster in die lebende „Arche Noah“ 
Ecuador aufzustoßen. Erfahren Sie aus erster 
Hand, warum ein Regenbogen nirgends auf 
der Welt so phosphoreszierend schillert wie 
unter der Sonne des Äquators. Die ecuado-

rianischen Austauschschüler lernen schon 
mehrere Jahre Deutsch als Fremdsprache, 
so dass eine Grundkommunikation ge-
währleistet ist. Die Austauschschüler sind 
schulpfl ichtig und sollen die nächstliegen-
de Schule zu Ihrer Wohnung besuchen. Der 
Aufenthalt bei Ihnen ist gedacht von Sams-
tag, den 22. Juni 2019 bis Samstag, den 27. 
Juli 2019. Wer Ecuador entdecken möchten, 
den lädt die Deutsche Schule Quito ein, an 
einem Gegenbesuch unter Verwendung der 
Herbstferien im Oktober 2019 teilzuneh-
men. Für Fragen und weitergehende Infos 
kontaktieren Sie bitte die internationale Ser-
vicestelle für Auslandsschulen: 
Humboldteum – Verein für Bildung und 
Kulturdialog, Geschäftsstelle, Königstraße 
20, 70173 Stuttgart, Tel. 0711-22 21 401, Fax 
0711-22 21 402, e-mail: ute.borger@hum-
boldteum.com, www.humboldteum.com 

 

Freiburger Puppenbühne 
kommt
Alle kleinen und großen Freunde des 
Puppentheaters dürfen sich freuen. Am 
Samstag, den 06.04.2019 spielt die Frei-
burger Puppenbühne um 14:00 Uhr „Kas-
per und der Osterhase“ für Kinder ab 4 
Jahren in Kenzingen im Kino Kenzingen, 
Löwenlichtspiele. 

 

Herzhaftes Winzervesper

Tanz und Unterhaltung  
mit Circus Paletti und  
Duo Ohrwurm

Fr., 22. März 2019
19.30 Uhr 
Bürgerhaus 
Ringsheim
Kartenvorverkauf: Rathaus Ringsheim und Ettenheim, 
Torhaus Herbolzheim, Winzergenossenschaft Herbolzheim,
Weinhof Münchweier
Info: gemeinde@ringsheim.de, Tel. 07822-89390

Veranstalter: Stadt Ettenheim, Stadt Herbolzheim,  
Gemeinde Ringsheim mit den Winzergenossenschaften  
Münchweier-Wallburg-Schmieheim, Herbolzheim  
und dem Weinhof d‘Werkstatt, Ringsheim

J U N G 
WE I N
PROBE

9 Jungweine
     des Jahrgangs
           2018

9 Jungweine
     des Jahrgangs
           2018

Wie kann Schule so gestaltet werden, dass Kinder eigen-
verantwortlich lernen und ihre Potentiale entfalten 
können? Hier zeigt der Film „AUGENHÖHEmacht-
Schule“ Pioniere, die neue Wege beschreiten und 
will Mut machen und zum Dialog inspirieren. 

Wir wenden uns mit dieser Veranstaltung an El-
tern, Lehrer*innen, Schüler*innen, Student*innen 
und alle, denen die Zukunft unserer Gesellschaft 
und ihrer Bildungseinrichtungen am Herzen liegt.

Wir zeigen den Film „AUGENHÖHEmachtSchule“. Im An-
schluss daran gibt es die Möglichkeit, über die Eindrü-

cke miteinander ins Gespräch zu kommen.

Eintritt: 5,- EUR (zu 100% für den Waldkindergarten Endingen)

10.04.2019 // Kornhalle Endingen // Einlass: 19.00 Uhr

augenhoehe-film.de

Hendrik Epe 
ideequadrat.org

Film &
Dialog
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Schnellere Konstruktion 
Teilnehmer des Fachkurses „CAD mit In-
ventor 3D von Autodesk“ lernen an der 
Gewerbe Akademie Freiburg die wesentli-
chen Arbeitstechniken der konzeptionellen 
3D-Konstruktion. Der Unterricht findet je-
weils Freitag und Samstag vom 3. bis 25. Mai 
statt. Die leistungsfähige Konstruktionssoft-
ware sorgt für raschere Kostruktionszyklen. 
Inhaltlich werden Konstruktionsmethoden 
vermittelt. Arbeiten mit parametrischen 
Skizzen und Abhängigkeiten, Bewegungsa-
nimation, Datenaustausch oder Explosions-
zeichnung sind weitere Stichworte für die 
Inhalte. 
Die Kosten für den Fachkurs können durch 
den Bildungsgutschein der Arbeitsagentur 
oder durch Zuschüsse aus dem Europäi-
schen Sozialfonds gemindert werden. Wei-
tere Auskünfte und Beratung gibt es bei der 
Gewerbe Akademie in Freiburg unter Tele-
fon 0761 15250-63 sowie unter www.gewer-
beakademie.de. 
 
 
Deutsche Rentenversicherung 
informiert
Unter 0800 1000 480 24: Alle Infos zur 
Mütterrente
Bis Mitte 2019 versendet die Deutsche Ren-
tenversicherung (DRV) rund 9,7 Millionen 
Rentenbescheide zur neuen Mütterrente. 
Darin steht, wie sich der am 1. Januar 2019 
in Kraft getretene Rentenpakt konkret auf 

die Rente auswirkt. In der Regel werden 
entstandene Nachzahlungen parallel dazu 
vom Renten Service der Deutschen Post AG 
überwiesen. 
Die DRV Baden-Württemberg rechnet in 
diesem Zusammenhang mit einem erhöh-
ten Informationsbedarf der Rentnerinnen 
und Rentner. Um Fragen rund um den neu-
en Bescheid zur Mütterrente ohne Umwege 
schnell und direkt beim gesetzlichen Ren-
tenversicherungsträger zu beantworten, 
können Ratsuchende auch das kostenlose 
Servicetelefon nutzen: Unter 0800 1000 480 
24 sind montags bis donnerstags von 7.30 
bis 19.30 Uhr und freitags von 7.30 bis 15.30 
Uhr direkt die qualifizierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der DRV Baden-Würt-
temberg am Telefon. 
Alle Informationen rund um den Rentenpakt 
finden Interessierte auch auf der Homepage 
des Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-
ales unter dem Schwerpunkt »Rentenpakt«. 

Für Arbeitgeber: Neue Seminare zur Sozi-
alversicherung
Die Deutsche Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg bietet auch 2019 wie-
der Seminare zu sozialversicherungs-
rechtlichen Fragen an. Das kostenfreie 
Angebot richtet sich an Arbeitgeber, Mit-
arbeiter in Personalbüros und Steuerbe-
rater.
Im Raum Freiburg finden die Seminare an 
folgenden Terminen statt:

Seminar »Sozialversicherungspflichtige 
Themen und Neuerungen
(Jahresarbeitsentgeltgrenze, Umlagen, 
Änderung der Geringfügigkeitsrichtlini-
en, Neue Gleitzonenregelung, euBP«

15. Mai 2019 von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 
17 Uhr in Freiburg, Heinrich-von-Stephan-
Straße 3 (Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg, Regionalzentrum Frei-
burg) und
16. Mai 2019 von 9 bis 12 Uhr in Lörrach, 
Feldbergstraße 16 (Deutsche Rentenversi-
cherung Baden-Württemberg, Außenstelle 
Lörrach)

Seminar »Ablauf einer Betriebsprüfung 
mit versicherungs- und beitragsrechtli-
chen Sachverhalten; euBP«

22. Mai 2019 von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 
17 Uhr in Freiburg, Heinrich-von-Stephan-
Straße 3 (Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg, Regionalzentrum Frei-
burg) und
23. Mai 2019 von 9 bis 12 Uhr in Lörrach, 
Feldbergstraße 16 (Deutsche Rentenversi-
cherung Baden-Württemberg, Außenstelle 
Lörrach)

Bitte beachten Sie: Die Teilnehmerzahl an 
den Seminaren ist begrenzt. Berücksichtigt 
werden Interessenten in der Reihenfolge 
der Anmeldung. Anmeldeschluss ist der 12. 
April 2019.
Die Seminare werden landesweit in allen 
Regionen angeboten. Weitere Informatio-
nen finden Sie im Internet unter www.deut-
sche-rentenversicherung-bw.de. Über den 
Bereich »Wichtige Links« kommen Sie direkt 
zu den Anmeldeformularen für die Arbeit-
geberseminare. Weitere Auskunft erhalten 
Sie auch über das kostenlose Service-Tele-
fon unter 0800 100048024. 
 
 

Beratung im Sozialrecht:
Die nächsten Sprechtage der VdK Sozial-
rechtsschutz gGmbH finden in Emmen-
dingen am Mittwoch, den 10. und 24. 
April und am Donnerstag, den 4. und 25. 
April jeweils Vormittags in der VdK-Kreis-
verbandsgeschäftsstelle, Kaiserstuhl-
straße 3 statt. Der nächste Sprechtag in 
Waldkirch findet am 9. April im Rathaus 
beim Marktplatz (Generationenbüro) 
statt.
Die Beratung und rechtliche Vertretung 
umfasst die Rechtsgebiete aller gesetz-
lichen Sozialversicherungen (Kranken-, 
Unfall-, Renten-, Arbeitslosen und Pfle-
geversicherung). Ebenso werden Mit-
glieder sowohl im Schwerbehinderten- 
und sozialen Entschädigungsrecht als 
auch in der Grundsicherung für Arbeits-
suchende und im Alter vertreten. Eine 
vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 
0 76 1 / 50 44 9-0 ist erforderlich. 

 
 

Presseinformation 
Tourist-Information Freiamt 
Heike Dewaldt, Badstraße 1, 79348 Freiamt im Schwarzwald 
Telefon: 07645-91 03 33, Telefax: 07645-91 03 99, E-Mail: dewaldt@freiamt.de 

 
Scheibenschlagen am Kurhaus 
 
Die DLRG Ortsgruppe Freiamt e.V. veranstaltet am Samstag, den 16. März 2019 
Scheibenschlagen am Kurhaus in Freiamt (Badstr. 1). 
Ab 15:00 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Ab 18:30 Uhr beginnt das Scheibenschlagen und es 
werden verschiedene Speisen angeboten. 
Zugunsten der DLRG-Jugend wird außerdem eine Tombola veranstaltet. 
 

            

Kunstausstellung im Kurhaus Freiamt 
Rolf Brauchle stellt aus  
 

In dieser Ausstellung zeigt Pfarrer i. R. Rolf Brauchle aus Emmendingen unter dem Titel 
„Regionale Landschaften“ seine Gemälde.  
 

„Landschaften sind […] leicht zu verstehen, weil ihre Bilder kaum von ihnen abweichen. Wer würde 
sich nicht über eine Landschaft freuen, die ihm doch so vertraut ist, wenn auch mit etwas anderer 

Wirkung?“ (Rolf Brauchle) 
Und so ging Rolf Brauchle vor gut zwanzig Jahren mit der Staffelei sowie Aquarell- und 
Pastellfarben raus ins Gelände und begann seine Serie über die ihm so vertrauten 
Landschaften in der Region.  
Der 1930 in Schopfheim geborene Brauchle wandte sich nach seiner Reifeprüfung dem 
Pfarrberuf zu. Seit 1971 veranstaltet er regelmäßig Gemäldeausstellungen, veröffentlichte 
Bildbände und autobiografische Bücher. Bereits zum achten Mal stellt der in Emmendingen 
lebende „Malerpfarrer“ nun im Kurhaus Freiamt aus. 
 
Die Ausstellung ist bis Freitag, 29. März 2019, täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr bei freiem 
Eintritt geöffnet. 
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FILM- Programm der Löwen-Lichtspiele Kenzingen vom 14.3.2019 bis 20.3.2019
Tel 07644-385 / www.Kino-Kenzingen.de

**NEU 
So 11.00h Matinée 
17.3. 
ROYAL OPERA HOUSE präsentiert: 
OPERN-Film als Matinée 
LA TRAVIATA Musik: Giuseppe VERDI 
Länge 3 Std., 35min - zwei Pausen 
Verdi’s „La Traviata“ gehört zu den popu-
lärsten Opern alle Zeiten. Sie erzählt von 
unerwarteter Liebe bis zur herzergreifen-
den Versöhnung.Opern-Star Catherine Car-
by wird die Rolle der Annina singen. 
 
**NEU 
Mi 20.00h 
20.3. 
In Zusammenarbeit mit der Kath. Kir-
chengemeinde Kenzingen und der Erz-
diözese Freiburg zeigen wir 
AUGENBLICKE 2019 – Kurzfilme im Kino 
-12- 96min 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Eintritt 
Euro 5,-- 
 
**NEU 
Do bis Mo 19.45h 
Die 17.30h 
14. bis 19.3. 
GOLDEN GLOBE + OSCAR.Nom. für 
Christian Bale für diese Rolle 
VICE – Der zweite Mann -12- 132min 
Das Amt des Vizepräsidenten ist in den USA 
traditionell eher ein repräsentativer Posten 
mit wenig Macht. Doch als George Bush 
Junior nach einem erfahrenen zweiten 
Mann sucht erkennt Cheney seine Chance: 
Unter Bush gelingt es Cheney, immer mehr 
Macht an sich zu reißen und so das Weltge-
schehen zu beeinflussen.. (Keine Verlän-
gerung möglich) 

**NEU 
Mo+Die 20.00h COLD 
Mi 17.45h 
18. bis 20.3. 
3 x OSCAR-nom. !! OSCAR-Preiträger Pa-
wel Pawlikowski präsentiert. 
WAR – Der Breitengrad der Liebe -12- 
88min 
Eine tragische Liebesgeschichte vor dem 
Hintergrund des Kalten Krieges im Takt von 
Jazz und polnischer Volkslieder...(keine 
Verlängerung möglich) 
 
**NEU 
Do 19.45h 
Sa+So 17.30h 
14.+16.+17.3. 
Christoph WALTZ in diesem Film, in dem es 
um künstliche Intelligenz geht... 
ALITA – Battle Angel -12 122min 
Verfilmung des gleichnamigen KULT-Klas-
sikers von Yukito Kishiro um einen weib-
lichen Cyborg, der langsam seine Erinne-
rung wieder- erlangt. 
 
Fr+Sa+Die+Mi 20.00h 
15.+16.+19.+20.3. 
3 x OSCAR-für diesen Film ! 
GREEN BOOK -6- 131min 4. Wo 
Rassismus-Drama aus den USA der 
60er-Jahre. 
 
Do+Fr+Die+Mi 17.00h 
Sa+So 15.00h 
14. bis 17.+19.+20.3. 
Verlängert ! 
OSTWIND 4 - Aris Ankunft o.A. 101min 
3. Wo 
Im 4. Teil der Reihe kommt mit Aris ein neu-
es Mädchen auf das Gut Kaltenbach, das 

ähnliche Probleme hat wie Mika früher - 
kann Ostwind ihr helfen ? 
 
Do+Sa+So 17.00h 
14.+16.+17.3. 
Ein berührender Abenteuerfilm für die 
ganze Familie... 
MIA und der weisse Löwe -6- 98min 2. 
Wo 
Mia und der weisse Löwe begeben sich auf 
eine gefährliche Reise. 
 
Fr 17.30h 
15.3. . 
Nochmals verlängert ! - Ein Film, den 
Alle lieben... 
DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT 
-6- 100min „bes. wertvoll“ 14.Wo 
 
So 20.00h 
17.3. 
OSCAR+Golden GLOBE für Rami Malek 
„bester Schauspieler“ 
BOHEMIAN RHAPSODY -6- 136min 15 . 
Wo 
 
Sa+So 15.00h 
16.+17.3. 
Für unsere „kleinen KINO-Gäste“ Hier 
kommt das zweite Abenteuer... 
Der kleine Drache Kokosnuss–Auf in den 
Dschungel o.A. 80min 2. Wo 
Bei dem Dschungel-Abenteuer muss Ko-
kosnuss mit seinen Freunden so mache 
Abenteuer bestehen... 
 Änderungen vorbehalten *** Wir bitten 
um tel. Reservierung 
 Voranzeige: Ab 22.3.2019 zeigen wir 
CHECKER TOBY und das Geheimnis un-
seres Planeten 

Ende des  
redaktionellen Teils





Beamter
alleinstehend, mit Hund, sucht in Kernstadt 2-3-Zimmer-Wohnung

mit Balkon od. Terrasse, Garage od. Carport. 
Tel.: 0170 931 19 19 

D a n k s a g u n g

Hermann Galau
*31.10.1938    † 13.02.2019

Dank all’ denen, die ihn auf seinem letzten
Weg begleitet und seiner durch Wort, schrift,
Blumen und geldgeschenke gedacht haben.

Besonderen Dank
– Herrn Pfarrer Hansen

für die würdevolle gestaltung der Trauerfeier
– dem Pflegezentrum Herbolzheim, Ernst-schilling-Haus, 

station Hüttenbühl
– der arztpraxis Dr. Wernicke und Dr. shahbazi und Team

für die jahrelange gute Betreuung
– Herrn Dr. schneiderchen für seine liebevolle Betreuung
– der krankengymnastikpraxis schmidt kenzingen (Frau Wetzel)
– dem Judo-Club kenzingen für den Blumengruß
– der gärtnerei Engler für den schönen Blumenschmuck
– dem Bestattungshaus Heudorf 

für die einfühlsame und hilfreiche Betreuung.

kenzingen Im namen aller angehörigen
Klara Galau und Familien

Stellplätze zu vermieten  
2 großzügige Stellplätze in Kenzingen 
im Bereich Kirchplatz zu vermieten. 

Telefon 0175 878 1889



Schaltungsdruck Storz ist einer der führenden Leiterplattenhersteller in Deutschland mit über
115 Mitarbeitern und einem hervorragenden Ruf bezüglich Zuverlässigkeit und Produkt-
qualität am Markt.  Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Vollzeit  

Mitarbeiter Auftragsabwicklung (m/w/d)  
Ihre künftigen Aufgaben: 

• Erstellen von Angeboten 
• Auftragsabwicklung 
• Ansprechpartner für unsere nationalen und internationalen Kunden und Lieferanten  

Das bringen Sie mit: 
• Kaufmännische Ausbildung 
• Technisches Verständnis 
• Gute Englischkenntnisse 
• Anwenderkenntnisse in den gängigen MS-Office Anwendungen 
• Hohe Motivation und Engagement 

Darüber hinaus suchen wir zur Besetzung weiterer Vollzeitstellen  

Mitarbeiter Qualitätsprüfung (m/w/d)
Ihre künftigen Aufgaben: 

• Qualitätskontrolle der Leiterplatten 
• Einrichten der notwendigen Maschinen zur Prüfung der Leiterplatten  

Das bringen Sie mit: 
• Lernbereitschaft, Teamfähigkeit 
• Bereitschaft zum Arbeiten im Schichtbetrieb  

Neben unseren innovativen Produkten sorgen flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege
sowie ein angenehmes Arbeitsklima für ein positives Arbeitsumfeld. Gerne geben wir auch
Berufseinsteigern eine gute Perspektive.  Es erwartet Sie weiter eine Festanstellung in Vollzeit
in einem sicheren und zukunftsorientierten inhabergeführten Elektronikunternehmen.  

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit 
Gehaltsvorstellung  an: 
Schaltungsdruck Storz GmbH + Co. KG, z.H. Herrn Bachmann, 
Carl-Benz-Str. 1, 79341 Kenzingen oder per Mail an personal@storz-pcb.de 

Praxis Dr. Hellwig
Zum Beginn des Ausbildungsjahres 2019 suchen wir zur 

Unterstützung unseres Teams eine 
Auszubildende zur Zahnmedizinischen Fachangestellten.

Sie/du gehst gerne mit Menschen um, 
bist hilfsbereit und freundlich?

Sie/du hast Interesse an der Zahnmedizin und 
willst verantwortungsvoll und sorgfältig arbeiten?

Dann freuen wir uns auf  Ihre/deine Bewerbung

Dr. Ellen Hellwig
Hauptstraße 3  •  79341 Kenzingen  •  Telefon 07644/2 97

Suchen Betreuung für jungen Mann
(Rollstuhlfahrer) in Privathaushalt nach

Malterdingen. Nähere Auskünfte 
telefonisch:

Tel. 0 76 44 / 9 26 51 81 oder 0160 - 97 75 44 56

Für unseren Betrieb in Kenzingen-Bombach suchen wir 
ab sofort eine zuverlässige 

Reinigungskraft auf 450-Euro-Basis.

Arbeitszeit pro Woche ca. 3 Stunden am Freitagnachmittag
ab 13 Uhr oder am Samstag vormittags. Deutsche Sprache
ist Voraussetzung. 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung schriftlich oder per E-Mail
an folgende Adresse oder melden Sie sich telefonisch:   

ATG Antriebstechnik Dr. Gfrörer e.K.
Pfarrmattenweg 1  |  79341 Kenzingen  |  Tel. 07644 4529
L.gfroerer@atg-antriebstechnik.de 

ATGAntriebstechnik

Suche stundenweise Aushilfe 
Mitarbeiter/in für 

SERVICE und KÜCHE (Spülbereich)

Scheidels Restaurant zum Kranz - Hotel
Offenburger Str. 18, 79341 Kenzingen

Wir freuen uns auf Ihren Anruf: Tel. 07644/6855

Baugrundstück gesucht   
Grundstück für Hausbau von Ehepaar gesucht. 

Telefon: 015122603145 oder abends 076449269060 

Krankenschwester auf einer Intensivstation, 27 J., 
mit unbefristetem Arbeitsvertrag, NR, keine Haustiere sucht 

2-3-Zimmer-Wohnung 
in Herbolzheim und Umgebung bis 700,- € warm.

Wenn möglich mit Balkon oder Terrasse. Bitte melden unter
0176 - 70 92 01 95 oder ab 16.00 Uhr 0 76 43 / 82 41. 



Ihr  Fr iseur

Hausener Straße 27 • 77975 Ringsheim • Tel. 07822 - 3004967

Nachhilfe in Kenzingen
Schülerin, 17 Jahre, Kursstufe, bietet Nachhilfe 

in den Fächern Englisch und Deutsch an.
Grundschule 3. + 4. Klasse, 

Realschule + Gymnasium 5. - 10. Klasse.
Kontakt: 0172 3851302

selo24.de

(Lohnsteuerhilfeverein)

SELO e.V.
Steuererklärungs-Service
für Arbeitnehmereinkünfte

Steuererklärung?
Kein Problem!

Hinweis: Angebot nur für Mitglieder mit 
ausschließlich nichtselbständigen Einkünften.

Tel. 07641-912322
Wilhelmstr.6 in Emmendingen

Wenn Picki, dann zur Sigi
Kosmetik - Fußpflege

(auch Hausbesuche) Tel. 0 76 44 / 47 17

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 

PILATES und YOGA  
im Zenit / Forchheim  

Pilates-Einsteigerkurs:  
ab Do., 21. März, 20.30 Uhr, 8 x 75 Min.  

Yoga-Entdeckerkarte  
5 x 90 Min. innerhalb 6 Wochen  

Info/ Anmeldung: 
www.susanne-hess.de •  07641- 937 49 64

SALSA - Schnupperkurs - GRATIS 
Kenzingen, Max-Kolbe-Haus,  Mo., 25.03.2019, 20.30 Uhr

EINSTEIGERKURS ab
Mo., 01.04.2019, 20.30 Uhr bis 22.00 Uhr

Anmeldung/Info: Telefon 0 76 41 / 9 37 49 64 

Wohnmobil zu verkaufen  
Modell: Chausson 727 GA Fiat M 17 - so gut wie NEU! 

AUTOMATIKGETRIEBE, ERSTZUL. 30.03.2017, 
EURO 6, DIESEL, KW Motor: 2,3-110, 

VIP-Welcome-Paket: OHNE Hub-Bett, dafür mehr Schränke, Möbel
Malaga, Easy Chef Grill ausziehbar, Gas, es wurde eine Extra-Gassi-
cherheitsschutz eingebaut, zusätzliche Steckdosen im Küchenbereich

und hinterm Beifahrersitz, USB-Anschlüsse, Küche unbenutzt,
Stützen, autom. SAT/TV-Halter., 3. Batterie, E-Satz, Fahrradhalter,
Markise extra groß, Windschutz vorhanden auch die Halterung am
Fahrzeug, NAVI, Tel.-Freisprech., Rückfahrkamera, Fahrwerk 4,4 T,
Moto 2,3 - 110 KW, Panoramadachhauben 2, Hydraulischer LKW-

Fahrersitz Extra-Einbau, KM-Stand: 8300 KM        
Tel. 0172 - 8365195 

y p
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Reiswellenbock (gebraucht) 
zum Kauf gesucht. 
Tel. 07644 / 929 89 11 

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886 
info@suedbau-freiburg.de

Wir suchen zum Sofortkauf:
Baugrundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus,
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung



Fachmännische Bodenverlegung 
Trockenbau • Renovierungsarbeiten

Thomas Riesterer 
Schwarzwaldstr. 10 • 79341 Kenzingen • Mobil 0172 38 51 302 

oder 0171 49 15757 • handwerker-mobil@gmx.de 

Bitte vormerken! 
Von Di., den 19. März bis einschl. Do., den 28. März 2019 

ist unser Geschäft geschlossen. 
Ab Fr., den 29. März 2019 sind wir wieder, wie gewohnt für Sie da. 

www.cafe-bilharz.de
Kenzingen
07644 - 340

Stramka GmbH • Allmendstraße 12 • 77933 Lahr
Tel. 07821/921399-0 • Fax: 07821/921399-99 NEU!!

Mathe-Nachhilfe gesucht 
für 7. Klasse Realschule • Tel. 0170/931 94 59 

Gold- &
Silber-

Schmuck
mit echten
Edelsteinen

Mariasandstr. 26 
Parkplätze am Haus 
Tel. 07643 934 427
79336 Herbolzheim

Umarbei-
tungen +

Reparaturen
fachgerecht
in unserer

Goldschmiede


